
Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Trave-Land

UNS DÖRPER

für die Gemeinden  
Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, Geschendorf, Glasau, Groß Rönnau,
Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Krems II, Negernbötel, Nehms, Neuengörs, Pronstorf,
Rohlstorf, Schackendorf, Schieren, Seedorf, Stipsdorf, Strukdorf, Travenhorst, Traventhal,

Wakendorf I, Weede, Wensin, Westerrade

 27. Jahrgang
Freitag, 

den 14. April 2023
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Termine    UNS DÖRPER Redaktionsschluss: Mittwoch, 19. April2023
Erscheinungstag: Freitag, 28. April 2023

Familien Rahlf aus Aukamp Foto: Armin Blankenstein, Blunk

Pferde- und Ponykutschen gehen ab ca. 10 Uhr auf eine ca.16 km Strecke rund um Blunk. Danach gibt es einen Geschicklichkeit-
sparcour auf der Koppel von Familie Bock in der Bahnhofstrasse.

Kein Eintritt und keine Parkgebühr!!!
Für Essen und Getränke, sowie auch Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Zuschauer sind herzlich willkommen.

Fahrertreffen in Blunk  
am 16. April 2023
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Amtsverwaltung Trave-Land
Waldemar-von-Mohl-Straße 10
23795 Bad Segeberg

Telefon: 04551 9908-0 (Zentrale)
Telefax: 04551 9908-13

Homepage: www.amt-trave-land.de
E-Mail: info@amt-trave-land.de
E-Mail direkt: vorname.nachname@amt-trave-land.de
(ß=ss, ä=ae, ö=oe, ü=ue)

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr

Nach vorheriger Absprache sind wir auch für Sie da:
Montag - Dienstag - Donnerstag 07:00 - 19:00 Uhr
Freitag 07:00 - 14:00 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit:
Montag - Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Montag und Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr

UNS DÖRPER erscheint kostenlos alle 14 Tage - 
Auflage 8.500
Erhalten Sie UNS DÖRPER regelmäßig und pünktlich?
Falls nicht, wenden Sie sich bitte an die  
Linus Wittich Medien KG, Tel.: 039931 579-38

Aufgabengebiet Ansprechpartner Durch-
wahl
9908-

Amtsvorsteher Hans-Heinrich 
Jaacks 54

Gleichstellungsbeauftragte: Michaela Semerak 52

Team - Organisation/Personal
Teamleiter: Jan-Henrik Fechner

Pers./Org./Rechtsfragen Jan-Henrik Fechner 50
Personalwesen/Organisation Linda Cremanns 48
Personalwesen Lena Meynerts 49
Personalwesen/Organisation Daniela Gogga 70
IT, Allgemeine Beschaffung Henning van Mil 58
IT, Allgemeine Beschaffung Daniel Nowak 59
Zentrale, Schulen Bettina Wulf 51
Uns Dörper/Kanzlei Karen Kierig 57
Kanzlei Susanne Rumpel 56
Archiv Manfred Schmidt 61
Archiv Dieter Harfst 61

Team - Finanzen
Teamleiter: Manfred Brunner

Haushalte, Finanzen Manfred Brunner 28
Haushalte, Finanzen Johanna Schlöke 20
Gewässerpflegeverbände,
Haushalte, Finanzen
Gewässerpflegeverbände,
Steuern, Abgaben

Saskia Klobke

Martin Sanchez 

79

23
Steuern, Abgaben Kevin Schramm 24

Finanzbuchhaltung Susanne Fuhl 27
Finanzbuchhaltung Isa Stamp 26
Finanzbuchhaltung Angela Dose 25
Finanzbuchhaltung Maren Körner 21
Geschäftsbuchhaltung Fenja Metzner 22
Geschäftsbuchhaltung Steffen Gloe 29

Aufgabengebiet Ansprechpartner Durch-
wahl
9908-

Ltd. Verwaltungsbeamter Thomas Hartstock 55
Stellv. Ltd. Verwaltungsbeamter Jan-Henrik Fechner 50

Team - Ordnung/Soziales
Teamleiter: Tim Andresen

Ordnungswesen, Wahlen Tim Andresen 40
Einwohnermeldeamt (EMA) Maike Zickermann 43
EMA - 
Gewerbe-An-/Abmeldungen Matthias Knickrehm 45
EMA, Feuerwehrangelegenheiten Mia Jansen 44
Einwohnermeldeamt (EMA) Doreen Ziegler 46
Wohngeld, Grundsicherung Ellen Rosinke 42
Wohngeld, Grundsicherung Nicole Springborn 41
Kindergartenangelegenheiten Annika Waßmann 47
Ordnungs- u. Kindergartenangel. Monique Kluge 38
Kindergartenangelegenheiten Marvin Meyer-Rathje 83
Asylangelegenheiten Simone David 39
Asylangelegenheiten Paula Hirner 68

Team - Planen/Bauen/Umwelt
Teamleiterin: Anne Sarau

Regionale- u. Dorfentwicklung Anne Sarau 35
Wasser/Abwasser
Geschäftsführung Katinka Thissen 34
Wasser/Abwasser Kalkulationen Elfi Radig 36
Bauanträge Katarina Döring 30
Bauanträge Jennifer Koscielny 71
Bauleitplanung/Bauanträge Timo Zepernick 31
Bauleitplanung/Bauanträge Marie Marquardt 82
Bauleitplanung Nicole Grulich 32
Städtebauliche Verträge Annemarie Zeidler 33
Baumaßnahmen, Ab/Wasser, 
Straßen Annika Böttger 63
Baumaßnahmen, Ab/Wasser, 
Straßen Jascha Winter 64
Baumaßnahmen, Ab/Wasser, 
Straßen Annika Frenz 66
Wasser-/Abwasseranschlüsse, 
Hochbaumaßnahmen André Meyer 65
Gemeindliche Infrastruktur Sandra Reiser 67
Gemeindliche Liegenschaften Marion Siehl 60
Bauliche 
gemeindliche Infrastruktur Kerstin Meyer 62



Nummer 08/Woche 15/Seite: 3 Uns Dörper  14. April 2023

SCHIEDSAMTSBEZIRKE  
im AMT TRAVE-LAND
Aufgaben: Durchführung von Schlichtungsverfahren in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen, z. B. 
bei Ansprüchen aus dem Nachbarrecht und wegen Verlet-
zung der persönlichen Ehre (Hausfriedensbruch, Körper-
verletzung, Sachbeschädigung, Drohung, Beleidigung).

Die Einschaltung des Schiedsamtes ist bei Delikten im Be-
reich der Privatklage dem Gerichtsverfahren zwingend vor-
geschaltet.

Zuständige Schiedspersonen im Amt Trave-Land:
Schiedsamtsbezirk 4
(Bahrenhof, Bühnsdorf, Dreggers, Klein Gladebrügge, 
Neuengörs, Schieren, Stipsdorf, Traventhal, Wakendorf I, 
Weede):
Schiedsfrau: Sabine Blunk,

Gremelskamp 7, 23818 Neuengörs,
Tel.: 04550 1223

Stellvertreter: Bernhard Wünsche,
Hauptstraße 16, 23845 Wakendorf I
Tel.: 04550 985777

Schiedsamtsbezirk 5
(Geschendorf, Pronstorf, Strukdorf, Westerrade):
Komm. Schieds-
frau:

Sabine Blunk,
Gremelskamp 7, 23818 Neuengörs,
Tel.: 04550 1223

Stellvertreter: Torsten Harfst,
Twiete 2, 23815 Geschendorf,
Tel.: 0172 4175936

Schiedsamtsbezirk Nr. 8
(Blunk, Fahrenkrug, Groß Rönnau, Klein Rönnau, Negernbötel, 
Schackendorf):
Schiedsmann: Erich Bauer,

Lindenstraße 7 b, 23813 Blunk
Tel.: 04557 981398

Stellvertreter: n. n.

Schiedsamtsbezirk Nr. 9
(Krems II, Nehms, Rohlstorf, Travenhorst, Seedorf, Wensin):
Schiedsmann: Manfred Schmidt,

An den Tannen 10,
OT Weitewelt, 23823 Seedorf,
Tel.: 04555 1037

Stellvertreter: Stefan Moog,
Segeberger Straße 5, 23827 Wensin
Tel.: 0171 7035786

Schiedsamtsbezirk Nr. 10
(Glasau):
Schiedsmann: Manuel Gräflich,

Plöner Straße 5 a,
OT Sarau, 23719 Glasau
Tel.: 04525 496868

Stellvertreterin: Britta Schapeter,
Travegrund 10, 23719 Glasau
Tel.: 04525 2839

Deutsche Rentenversicherung Nord
Auskunfts- und Beratungsstellen

Kostenloses Servicetelefon: 0800 1000 4800
Mo. - Do.: 07:30 - 19:30 Uhr
Fr.: 07:30 - 15:30 Uhr
Fax: 0451 485 15333

Versichertenältester der Deutschen 
Rentenversicherung
Der persönliche Service ganz in meiner Nähe

Die Versichertenberater stehen Ihnen für eine kostenlose  
persönliche Beratung zur Verfügung.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin!

Günter Broecker
Rosenweg 7, 23795 Fahrenkrug
Tel.: 04551 8919225, 04551 91661 oder 0173 6374594

Hartmut Wittig
Emil-Nolde-Weg 4, 23812 Wahlstedt
Tel.: 0170 5264744

Wasserbeschaffungsverband 
Wakendorf I
Zuständig für die Wasserversorgung (Trink- und Brauchwasser) 
in den Mitgliedsgemeinden Bahrenhof, Bühnsdorf, Dreggers, 
Neuengörs, Wakendorf I im Kreis Segeberg und Rehhorst 
sowie Feldhorst (nur im Ortsteil Havighorst) im Kreis Stor-
marn sind:

Technische Betreuung: Wasserwerker
Mario Vogel / Andreas Rohlf
Telefon: 04550 985760

Geschäftsführung: Amt Trave-Land - Katinka Thissen,
Tel.: 04551 990837

Anschlussbeiträge: Amt Trave-Land - Katinka Thissen
Gebührenbescheide: Amt Trave-Land - Kevin Schramm,

Tel.: 04551 990824
Verbandsvorsteherin: Karin David,

Tel.: 04550 985637
Stellv. Verbandsvorsteher: Hans-Peter Ulverich,

Tel.: 04550 656

Notdienste:
Montag bis Donnerstag ab 16:00 Uhr
Freitag ab 12:00 Uhr
Fa. Papenburg 0171 7288906

Zweckverband Wasserversorgung 
Geschendorf/Westerrade
Der Zweckverband Wasserversorgung Geschendorf/Wester-
rade versorgt die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden  
Geschendorf und Westerrade ab dem Wasserwerk mit Frisch-
wasser.
Die Wassergewinnung im Wasserwerk erfolgt durch die Stadt-
werke Lübeck.

Verbandsvorsteherin: Silke Behrens
Tel.: 04553 795

Geschäftsführung: Amt Trave-Land,
Katinka Thissen
Tel.: 04551 990837

Anschlussbeiträge: Amt Trave-Land,
Elfi Radig
Tel.: 04551 990836

Gebührenbescheide: Amt Trave-Land,
Martin Sanchez
Tel.: 04551 990823

Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Lü-
beck Tel.: 0451 8882661
Wasserwerker Gemeinde Westerrade,
Helmut Dreger Tel.: 04553 805
Wasserwerker Gemeinde Geschendorf,
Heino Boekhoff Tel.: 0174 9365678
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Bekanntmachung des Amtes Trave-Land 
über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung  
von Wahlscheinen
für die Gemeinde- und Kreiswahl am 14. Mai 2023 in den Gemeinden 
Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, Geschendorf, 
Glasau, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Krems II, 
Negernbötel, Nehms, Neuengörs, Pronstorf, Rohlstorf, Schackendorf, 
Schieren, Seedorf, Stipsdorf, Strukdorf, Travenhorst, Traventhal, 
Wakendorf I, Weede, Wensin und Westerrade

1. Das Wählerverzeichnis für die Gemeinde- und Kreiswahl 
für die oben aufgeführten Gemeinden wird in der Zeit vom 
24. April 2023 bis 28. April 2023 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten, Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr, 
sowie Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr in der Amtsver-
waltung Trave-Land, Zimmer 22/23, Waldemar-von-Mohl-
Str. 10, 23795 Bad Segeberg, für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten.
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen.

Zweckverband Abwasserbeseitigung 
Rönnau
Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Rönnau ist zustän-
dig für die Entsorgung des Schmutzwassers in den Gemeinden 
Groß Rönnau und Klein Rönnau.
Verbandsvorsteher: Holger Poppitz

Tel.: 04551 84472
Geschäftsführung: Amt Trave-Land,

Katinka Thissen
Tel.: 04551 990837

Anschlussbeiträge: Amt Trave-Land,
Elfi Radig
Tel.: 04551 990836

Gebührenbescheide: Amt Trave-Land,
Kevin Schramm
Tel.: 04551 990824

Bereitschaftsdienst, Wege-Zweckverband Tel.: 04551 9090 und
0170 4134427

STÖRUNGSDIENST TAG und NACHT 
des ZWECKVERBANDES OSTHOLSTEIN 
GAS- und WASSERVERSORGUNG
für die Gemeinden Glasau und Pronstorf 04561 399400

Kreisbauernverband Segeberg
Rosenstraße 9 b, 23795 Bad Segeberg
Telefon: 04551 2425 oder 04551 91341
Fax: 04551 968712
E-Mail: kbv.se@bauernverbandsh.de

Landwirtschaftliche 
Sozialversicherung
- gleiche Adresse und Telefonnummer wie oben -
(Herr Butz - Bauernverband Schleswig-Holstein)
ansonsten auch Termine nach Vereinbarung

Rinkieker Nachbarschaftshelfer 
Demenzbegleiter
Ehrenamtliche begleiten Menschen mit oder ohne Pflege-
grad bei Spaziergängen, Einkäufen oder hauswirtschaft-
lichen Tätigkeiten, lesen vor, spielen oder leisten Gedächt-
nistraining.
Möchten Sie sich engagieren oder suchen Sie eine ehren-
amtliche Unterstützung?
Wir schulen, vermitteln und begleiten Rinkieker, Nachbar-
schaftshelfer und Demenzbegleiter.

Ausführliche Informationen erhalten Sie beim

Ansprechpartnerin: Birgit Damrau
Telefon: 04551 955112
E-Mail: damrau@pflegestuetzpunkt-se.de

KIS (Kontakt- u. Informationsstelle 
für Selbsthilfe)
Kurhausstraße 2, 23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 3005, E-Mail: kis-segeberg@awo-sh.de
www.kis-segeberg.de
Sprechstunden: Mo., Mi. u. Fr., 09:00 - 12:30 Uhr
(sowie nach Vereinbarung)
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Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an den Gemeindewahlleiter absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr ein-
gehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle 
des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am 
Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, 
dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des für die 
Briefwahl bestimmten Wahlbezirks (Wahllokal vor Ort) zu-
geht.

Bad Segeberg, 28. März 2023

Der Gemeindewahlleiter
des Amtes Trave-Land
gez. Tim Andresen

Bekanntmachung des 
Gewässerpflegeverbandes  
„Oberer Warder See“
Im Umlaufverfahren hat der Ausschuss des Gewässerpflege-
verbandes „Oberer Warder See“ die Haushaltssatzung mit dem 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Der Grundbeitrag wird auf 9,60 EUR je Mitglied und der Flä-
chenbeitrag auf 7,50 € je Beitragseinheit festgesetzt. Für die 
Unterhaltung der Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft 
wird ein Beitrag von 1,20 € je ha gehoben.

Als Hebetermin wird der 1. Juli 2023 festgesetzt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 liegen ab 
sofort im Amt Trave-Land, Zimmer 1, Waldemar-von-Mohl-Stra-
ße 10, 23795 Bad Segeberg, zur Einsichtnahme aus.

Bad Segeberg, den 30. März 2023

gez. Gollub
Verbandsvorsteher

Bekanntmachung des 
Gewässerpflegeverbandes  
Mielsdorf/Neuengörs
Gemäß § 7 der Verbandssatzung findet die Schau der Gewäs-
ser und Anlagen des Gewässerpflegeverbandes Mielsdorf / 
Neuengörs am

Montag, 17. April 2023
statt.

Beginn der Schau: 9.00 Uhr
Treffpunkt: Gastwirtschaft Gosch in Altengörs

Mitglieder des Verbandes sind berechtigt, an der Schau teilzu-
nehmen.

Bad Segeberg, 30. März 2023

Gewässerpflegeverband Mielsdorf/Neuengörs
gez. Jann Christoph Paape
Verbandsvorsteher

Gefunden
Am 22. März 2023 wurde in Klein Rönnau ein Mountainbike 
und ein Kinderfahrrad gefunden.

Am 24. März wurde in Klein Rönnau ein Kinderfahrrad ge-
funden.

Auskunft erteilt das Ordnungsamt des Amtes Trave-Land, 
Tel. (04551) 9908-46.

Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die eine 
Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes besteht.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt.
Wählen kann nur, wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann innerhalb der Einspruchsfrist, spätestens am 28. 
April 2023 bis 12.00 Uhr, bei dem zuständigen Gemeinde-
wahlleiter des Amtes Trave-Land, Zimmer 22 oder 23, Wal-
demar-von-Mohl-Str. 10, 23795 Bad Segeberg Einspruch 
einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 23. April 2023 eine 
Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl, für den der 
Wahlschein ausgestellt ist, durch Stimmabgabe oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis ein-

getragen ist,
5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeich-

nis eingetragen ist,
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Einspruchsfrist versäumt hat,
b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 

Ablauf der Einspruchsfrist entstanden ist,
c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 

worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses der Gemeindewahlleiterin be-
kannt geworden ist.

Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, können Wahlscheine bis zum 12. Mai 2023, 12.00 
Uhr, bei dem zuständigen Gemeindewahlleiter schriftlich, 
persönlich mündlich (nicht telefonisch) oder in elektro-
nisch dokumentierbarer Form beantragen. Die Schriftform 
gilt auch durch Telefax als gewahrt.
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter Nr. 5.2 Buchstabe a) bis c) angege-
benen Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 
Uhr, beantragen. Das gleiche gilt, wenn eine wahlberech-
tigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, we-
gen plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss eine 
schriftliche Vollmacht vorlegen.

6. Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zu-
gleich
- jeweils einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Wahlumschlag,
- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der 

Anschrift des Gemeindewahlleiters und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich 
dürfen der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen nur 
dann ausgehändigt werden, wenn der von der wahlberech-
tigten Person unterschriebene Wahlscheinantrag oder eine 
schriftliche Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins 
oder eine schriftliche Vollmacht zur Entgegennahme des 
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vorgelegt wird.
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Bekanntmachung des Amtes Trave-Land 
über die Zulassung der Wahlvorschläge ( § 25 Abs. 4 Gemeinde- Kreiswahlgesetz) 

 
Für die amtsangehörigen Gemeinden hat der Gemeindewahlausschuss auf Amtsebene am 
24.03.2023 in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der unmittelbare Bewerber und der 
Listenwahlvorschläge beraten und beschlossen. 
 
Es wurden keine Wahlvorschläge zurückgewiesen. 
  
Widersprüche gegen die Zurückweisung oder Zulassung der Wahlvorschläge lagen nicht vor. 
 
Demnach sind die nachfolgenden unmittelbaren Wahlvorschläge (U) und Listenwahlvorschläge (L) 
(geordnet nach Gemeinden) zur Gemeindewahl am 14. Mai 2023 zugelassen worden: 
 
1. Bahrenhof: 
KWG (U) 
Bernd Kretschmann 
Dieter Pulvermann 
Torben Pielburg 
Meike Lüdemann 
Martina Rieken 
 
KWG (L) 
Bernd Kretschmann 
Dieter Pulvermann 
Torben Pielburg 
Meike Lüdemann 
Martina Rieken 
Claus-Hinrich Behrens 
Dr. Markus Rechlin 
Sarah Hamann 
Henning Ulverich 
Mark Luther 
Torsten Schnoor 
Markus Schmidt 
 
2. Blunk: 
KWG (U) 
Christian Wurr 
Heike Machholz 
Björn Pape 
Sven Burdin 
Armin Blankenstein 

 
KWG (L) 
Christian Wurr 
Heike Machholz 
Björn Pape 
Sven Burdin 
Armin Blankenstein 
Elena Schulze-Hamann 
Michael Thies 
Andreas Sielas 
Dennis Schiller 
Hendrik von Pein 
Morten Hollmann 
Hardo Steffens 
Sonja Bock 
Marcus Körkemeier 
Marcel Fritz 
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3. Bühnsdorf: 
KWG (U) 
Hans-Ulrich Weber 
Karsten Rieken 
Cedric Rieken 
Magdalena Blum 
Torsten Maaß 
 
KWG (L) 
Hans-Ulrich Weber 
Karsten Rieken 
Cedric Rieken 
Magdalena Blum 
Torsten Maaß 
Tom Rieken 
Sven Niebergall 
Dirk Schaardt 
Jennifer Birke 
Andreas Rohlf 
Monika Bahnsen-Maaß 
Jürgen Hamann 
Carsten Chylla 
Hauke Arne Pielburg 
Andreas Schnoor 
Jürgen Schlesiger 
Fabian Ralf 
 
4. Dreggers (keine Gemeindewahl) 
 
5. Fahrenkrug: 
CDU (U)   WGF (U) 
Reiner G. Martin  Björn Kleis 
Annette Windisch  Tom Larberg 
Bernd Reimers   Thorsten Thiele 
Ulrike Winkelmann  Holger Löhn 
Holger Kruse   Willi Fischer 
Christian Spahr    
Olaf Gursche  
   
CDU (L)   WGF (L) 
Reiner G. Martin  Björn Kleis 
Annette Windisch  Tom Larberg 
Bernd Reimers   Thorsten Thiele 
Ulrike Winkelmann  Holger Löhn 
Holger Kruse   Willi Fischer 
Christian Spahr    
Olaf Gursche    
Harald Poppe    
Carsten Doose    
Philipp Schwamborn   
Jörg Böttger    
Cornelia Hamdorf   
Astrid Spahr    
Heinke Kruse   
Kerstin Reimers 
 
Einzelbewerber/-in: 
Petra Emma Rosenkranz 
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6. Geschendorf: 
AGKW (U) 
Stefan Tiegs 
Oliver Wormuth 
Michael Studt 
Bastian Boekhoff 
Kerstin Boekhoff 
 
AGKW (L) 
Stefan Tiegs 
Oliver Wormuth 
Michael Studt 
Bastian Boekhoff 
Kerstin Boekhoff 
Lukas Gieseking 
Mathias Wolf 
Rolf Danker 
Klaus Greisen 
Michael Köpke 
Sebastian Jakobs 
Günter Schmidtke 
Dirk Boekhoff 
Carola Westphal 
 
7. Glasau: 
CDU (U)      WGGS (U) 
Bernhard Horstmann     Thomas Gerber  
Karsten Lemke      Jörg Rosenkranz 
Rüdiger Rosenkranz     Dirk Büch 
Ulrike Horstmann     Heiko Rave 
Barbara Henschke     Nadine Büch 
Sven Jantzen      Sascha Thomsen 
 
CDU (L)       WGGS (L) 
Bernhard Horstmann     Thomas Gerber  
Karsten Lemke      Jörg Rosenkranz 
Rüdiger Rosenkranz     Dirk Büch 
Ulrike Horstmann     Heiko Rave 
Barbara Henschke     Nadine Büch 
Sven Jantzen      Sascha Thomsen 
Stephanie Fahnemann     Jurij Laschkowski 
Volker Witt 
Andreas Straube 
Niklas Nehring 
Florian Schwarz 
Dirk Jungjohann  
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8. Groß Rönnau: 
KWG (U)   WRA (U) 
Sybille Hamann   Timmy Rippich 
Michael Ziethen   Hauke Struve 
Jan Schwettscher  Matthias Behnk 
Jasper Behnk   Matthias Röder 
Kai Schwettscher  Marco Thiede 
 
KWG (L)   WRA (L) 
Sybille Hamann   Timmy Rippich 
Michael Ziethen   Hauke Struve 
Jan Schwettscher  Matthias Behnk 
Jasper Behnk   Matthias Röder 
Kai Schwettscher  Marco Thiede 
Bastian Felber   Martin Kordlewska 
Anette Behnk   Simone David 
Stephan Hamann  Bernd Reher-Westphal 
Stefan Rippich   Hilke Struve 
Olaf Schrum   Peter Molt 
Annika Scheele   Oke Struve 
 
 
9. Klein Gladebrügge: 
AWG (U)   AKW (U)   
Arne Hansen   Waldemar Röhr  
Karl-Heinz Schulz  Eileen Stegelmann 
Karen Hagen   Daniel Fischer 
Henry Hinners    Dietmar Krull 
Heidrun Düßler   Bodo Thedens 
 
AWG (L)   AKW (L) 
Arne Hansen   Waldemar Röhr 
Karl-Heinz Schulz  Eileen Stegelmann 
Karen Hagen   Daniel Fischer 
Henry Hinners   Dietmar Krull 
Heidrun Düßler   Bodo Thedens 
Nicole Roeder   Lars Borchert 
Eva Schneider-Stork  Katrin Hinz 

Holger Schuldt 
Fabian Hesselschwerdt 
Kathrin Vogt 
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10. Klein Rönnau: 
CDU (U) 
Andreas Dankert 
Torben Hartmann 
Mirko Schumacher 
Ines Tillmann 
Andrè Klautke 
Klaus Hardes 
Carsten Meins 
 
CDU (L) 
Andreas Dankert 
Torben Hartmann 
Mirko Schumacher 
Ines Tillmann 
Andrè Klautke 
Klaus Hardes 
Carsten Meins 
Martin Köster 
Kian Tillmann 
Ralf Trimpert 
Falko Mumme 
Sybille Cohrs 
Insa Schulz 
Markus Fiebig 
Mathias Groß 
Timo Jungclaus 
Heiko Mielke 
Andreas Thomsen 
Elke Kistenmacher 
Michael Kohls 
Robby Bude 
Walter Rackow 
Peter-Kurt Würzbach 
 
11. Krems II: 
KWV Krems II (U) 
Katharina Jaacks 
Jonas Lindemann 
Torge Pflugshaupt 
Andreas Wolff 
Felix Lindemann 
 
KWV Krems II (L) 
Katharina Jaacks 
Jonas Lindemann 
Torge Pflugshaupt 
Andreas Wolff 
Felix Lindemann 
Alexander von Fintel 
Sabine Wiechmann-Specht 
Stephan Vogt 
Klaus Ladiges 
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12. Negernbötel: 
SPD (U)     KWG (U) 
Lutz Thedens-Hannington-Hammerich  Mario Elwers 

Arno Berger 
Niklas Hübner 
Marco Timme 
Ulrike Hill 
Claus-Dieter Lempfer 

 
SPD (L)     KWG (L) 
Lutz Thedens-Hannington-Hammerich  Mario Elwers 

Arno Berger 
Niklas Hübner 
Marco Timme 
Ulrike Hill 
Claus-Dieter Lempfer 
Thomas Hundertmark 
Jost Miersen 
Sabine Zimmermann 
Andreas Sude 
Benjamin Trautmann 
Jan Hazler 
John Bostelmann 
Marco Petersen 
Meike Gruhn 
Kurt Bevensee 
Markus Bestmann 
Kay Wilcox 
Lars Meyer 

 
13. Nehms: 
KWV (U) 
Jan Lawerentz 
Udo Seligmann 
Carsten Hansen 
Ursel Hahne 
Kati Christoph 
 
KWV (L) 
Jan Lawerentz 
Udo Seligmann 
Carsten Hansen 
Ursel Hahne 
Kati Christoph 
Steve Speetzen 
Morten Brötzmann 
Ferdinand Stoltenberg 
Tobias Schlack 
Eike Behrens 
Stefanie Fellmer 
Nina Holderbaum-Schnackenberg 
Kristin Lawerentz 
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14. Neuengörs: 
AKW (U)   ABKWG (U)    
Andreas Frahm   Thies Ehlers    
Mirke Roeder   Andreas Suckow 
Erik Lindemann   Claudia Schwardt 
Frank-Peter Kreissl  Michael Meienberg 
Tom Vollmers   Axel Herzfeld 
Jan Eike Schuldt  Jörg Jaacks 
 
AKW (L)   ABKWG (L) 
Andreas Frahm   Thies Ehlers 
Mirke Roeder   Andreas Suckow 
Erik Lindemann   Claudia Schwardt 
Frank-Peter Kreissl  Michael Meienberg 
Tom Vollmers   Axel Herzfeld 
Jan Eike Schuldt  Jörg Jaacks 
    Lars Jansen 
    Holger Bruhn 
    Alwin Rohlf 
    Andreas Scheel 
    Susanne Stührwohldt 
    Arne Suckow 
    Tim Rohlf 
    Felix Köster 
    Johannes Willebrand 
    Ute Willebrand 
    Manfred Angermeier 
 
15. Pronstorf: 
CDU (U)   ABBP (U)   WG Pronstorf (U) 
Bettina Albert   Peter Krug   Ulrike Molt 
Joachim Wulff   Ronald Wiedekamp  Klaus Dieter Schlüter  
Bernd Boekhoff       Sabine Schlüter-Hödtke 
Jan Möller       Jörg Grell 
Hans-C. Graf zu Rantzau     Sirkka Ohrtmann 
Jürgen von Lengerke      Thilo Klamroth 
Jörg-Thomas Ohm      Martin Steffen 
 
CDU (L)   ABBP (L)   WG Pronstorf (L) 
Bettina Albert   Peter Krug   Ulrike Molt 
Joachim Wulff   Ronald Wiedekamp  Klaus Dieter Schlüter 
Bernd Boekhoff   Birgit Scholz-Henssler  Sabine Schlüter-Hödtke 
Jan Möller   Richard Fehrmann  Jörg Grell 
Hans-C. Graf zu Rantzau Ursula Krug   Sirkka Ohrtmann 
Jürgen von Lengerke  Ingo Kappler   Martin Steffen 
Jörg-Thomas Ohm  Ute Fehrmann   Martin Cordts 
Rolf Albers       Gerd Behrens 
Heike Lück 
Silvia Ohm 
Dieter Lück 
Jochen Hanelt 
Christian Deitlaff 
 
Einzelbewerberin: 
Christine Richter 
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18. Schieren: 
WfS (U) 
Hans-Werner Schumacher 
Dirk Ludwig 
Barbara Kahlke 
David Hardt 
Juliane Schumacher  
 
WfS (L) 
Hans-Werner Schumacher 
Dirk Ludwig 
Barbara Kahlke 
David Hardt 
Juliane Schumacher  
Sven Daniel 
Hendrik Schumacher 
Arne Klees-Bruhn 
Martin Schacht 
Michael Horn 
Andreas Schaper 
Judith Horn 
 
Einzelbewerber: 
Friedhelm Schaper 
 
19. Seedorf: 
CDU (U)    KFS. (U)    FDP (U) 
Philipp Frank    Petra Wede    Peter Moje 
Volker Johannsen   Paul-Herbert Dose   Maja Rackow 
Jörn Huesmann    Jürgen Kaldewey   Hinrich Brandt 
Heiko Hell    Niklas Wede    Sonja Schneider 
Eric Hake    Ulrike Kaldewey   Alexander-Georg Rackow 
Thorge Rahlf    Angelika Theiß-Ledermann  André Schneider 
Steffen Gloe    Peter Böhrensen   Phillip Bielfeld 
 
CDU (L)    KFS. (L)    FDP (L) 
Philipp Frank    Petra Wede    Peter Moje 
Volker Johannsen   Paul-Herbert Dose   Maja Rackow 
Jörn Huesmann    Jürgen Kaldewey   Hinrich Brandt 
Heiko Hell    Niklas Wede    Sonja Schneider 
Eric Hake    Ulrike Kaldewey   Alexander-Georg Rackow 
Thorge Rahlf    Angelika Theiß-Ledermann   André Rackow 
Steffen Gloe    Peter Böhrensen   Phillip Bielfeld 
Matthias Schinzel   Harald Henning 
Torge Buhmann   Uta Nissen-Lange 
Norbert Hell    Melanie Trepte 
Helmut Sorgenfrei-Hamdorf  Dr. Mohammed-Reza Ghalamkarizadeh 
Thorge Baumbach   
Helge Rahlf  
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20. Stipsdorf: 
KWG (U) 
Stefan Kresse 
Frank Ribacki 
Anne Günther 
Christian Böttiger 
Wilfried Moss 
 
KWG (L) 
Stefan Kresse 
Frank Ribacki 
Anne Günther 
Christian Böttiger 
Wilfried Moss 
Swantje Westphal 
Fritz Sönke Töpffer 
Jens Hildebrandt 
Bianca Frentzel 
Dr. Christina Schoemperlen 
Timo Fakhoury-Thöne 
Stefan Zanger 
Heidemarie Stolle 
Bastian Tessmann 
 
21. Strukdorf: 
AS (U)  
Carolin Jaeschke-Thöm 
Andreas Koth 
Brit Möller 
Andreas Studt 
Christoph Studt 
   
AS (L)  
Carolin Jaeschke-Thöm 
Andreas Koth 
Brit Möller 
Andreas Studt 
Christoph Studt 
Thomas Koth 
Markus Limberg 
Nadine Schlichting 
Ute Zucker 
Karl-Heinz Ripke 
Florian Ahnfeldt 
Katharina Specht 
Arne Henck 
Christian Dencker 
Michaela Stuhr 
Jens Zickermann 
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22. Travenhorst: 
KWV (U) 
Michael Göttsche 
Finn Hunold Brinkmann 
Kerstin Laukat 
Carl-Philipp Isenberg 
Marco Laukat 
 
KWV (L) 
Michael Göttsche 
Finn Hunold Brinkmann 
Kerstin Laukat 
Carl-Philipp Isenberg 
Marco Laukat 
Sophie Stolt 
Dr. Stefan Hindersin 
Christiane Stahl 
Peter Isenberg 
Henning Kiene 
Andreas Isenberg 
 
23. Traventhal: 
FWG (U)   KWGT (U) 
Bia von Raison   Patrick Leienbach 
Nils Liepert   Tobias Göttsche 
Andrea Lehmann  Rainer Vogt 
Petra Krügel   Meike Sorgenfrei 
Wolter von Raison  Kenneth Rohlff 
 
FWG (L)   KWGT (L) 
Bia von Raison   Patrick Leienbach 
Nils Liepert   Tobias Göttsche 
Andrea Lehmann  Rainer Vogt 
Petra Krügel   Meike Sorgenfrei 
Wolter von Raison  Kenneth Rohlff 
Joachim Gorenc  Walter Grell 
Göran Wollmer   Thilo Rohlff 
Lutz von Raison  Wiard Klose 
    Dieter Behrens 
    Stephan Grunow 
 
24. Wakendorf I: 
WfW (U)   
Thies Burmeister 
Dr. Dieter Bohn 
Sabine Roggendorf 
Sebastian Heklau 
Kristoffer Stark 
 
WfW (L)   
Thies Burmeister 
Dr. Dieter Bohn 
Sabine Roggendorf 
Sebastian Heklau 
Kristoffer Stark 
Bernhard Wünsche 
Gitta Lübbert 
Anna Bohn 
Henning Rindt 
Florian Wolter 
Eric Hamdorf 
Harald Stührwold 
Peggy Zastrow 
Anna-Lena Hamdorf   
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25. Weede: 
ABW (U) 
Bernd Sulimma 
Henning David-Studt 
Doris Geese 
Volker Rohlf 
Birte Schulz 
Inke Studt-Jürs 
 
ABW (L) 
Bernd Sulimma 
Henning David-Studt 
Doris Geese 
Volker Rohlf 
Birte Schulz 
Inke Studt-Jürs 
Johann Klein 
Annika Westphal 
Torsten Vorbeck 
Thomas Heinbokel 
Frank Wieser 
Achim Hansen 
Vera Mohr 
Steffen Schlätel 
Markus Krüger 
Christian Seifert 
 
26. Wensin: 
CDU (U)   KWV (U) 
Jörg Buthmann   Jana Lenz  
Matthias Thrams  Cay-Henning Hastedt 
Klaus Stoltenberg  Ellen Johannsen 
Marc Raters   Julia Röthig 
Claus Taube   Jürgen Stoltenberg 
Jennifer Schramm  Kristine Grantz 
 
CDU (L)   KWV (L) 
Jörg Buthmann   Jana Lenz 
Matthias Thrams  Cay-Henning Hastedt 
Klaus Stoltenberg  Ellen Johannsen 
Marc Raters   Julia Röthig 
Claus Taube   Jürgen Stoltenberg 
Jennifer Schramm  Kristine Grantz 
Rüdiger Prahl   Karin Scheel  
Kati Möbius-Hastedt  Marco Hartz 
Wolfgang Traber  Marco Schröder   
Stefanie Thrams-Storm  Ingrid Kellermann 
Dagmar Traber    
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27. Westerrade: 
AKPV (U) 
Silke Behrens 
Cathrin Pritschau 
Jürgen Glas 
Katharina Zickermann 
Mathias Dehmke 
 
AKPV (L) 
Silke Behrens 
Cathrin Pritschau 
Jürgen Glas 
Katharina Zickermann 
Mathias Dehmke 
Markus Goerke 
Friedrich-Alexander Wegener 
Stefan Buchner 
Tyll Pritschau 
Markus Paulsen 
Katharina Subke 
Sibylle Gantzer 
Fabian Sadowski 
Wencke Schwardt 
Charlotte Knop 
Tim Hamann 
Kevin Guthe 
Frank Jeguschke 
Moritz Behrens 
Stefan Hermes 
Florian Triebler 
Stefanie Seitz 
Bernd Jeguschke 
Gerhard Gutzeit 
Bennet Bruhn 
 
 
Bei Bedarf können bei dem zuständigen Gemeindewahlleiter in der Amtsverwaltung, Zimmer 
19 (Herr Andresen), die Wahlvorschläge eingesehen werden, aus denen sich neben den 
Namen, auch der Beruf oder der Stand, das Geburtsjahr und die Staatsangehörigkeit der 
Kandidaten ergeben.  
 
Bad Segeberg, 29.03.2023 
 
 
Amt Trave-Land 
Der Gemeindewahlleiter     
gez. Tim Andresen      
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Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung des Maßnahmenausschusses der Ge-
meinde Fahrenkrug am Dienstag, 25.04.2023 um 19:30 Uhr, 
im Bürgerhaus Fahrenkrug, Zum Karpfenteich 1 a statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfä-

higkeit
2. Genehmigung der Niederschrift vom 10.05.2022
3. Berichte
4. Arbeitskreis Maulwürfe
5. Glasbruchversicherung aller Gebäude der Gemeinde
6. Energieeinsparung/Erneuerbare Energie (PV-Anlagen)
7. Einwohnerfragezeit
8. Verschiedenes

Stefan Ehrig
Der Vorsitzende

02. Mai 19.30 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung 
Fahrenkrug im Dorfgemeinschaftshaus.
Die Tagesordnung erscheint in der 
nächsten Ausgabe von Uns Dörper 
am 28. April 2023.

Bürgermeistersprechstunde
Die Sprechstunde des Bürgermeisters im Büro des  

Dorfgemeinschaftshauses findet regelmäßig Dienstag und 
Donnerstag von 16.00 - 18.00 Uhr statt.

Auf dem Sportplatz 
Fahrenkrug

als Flohmarkt
Samstag 06.05.2023

von 10:30 bis 14:00 Uhr

„Aktion Sauberes Dorf 2023 “  
in Blunk bei bestem Wetter
In diesem Jahr hatten wir großes Glück mit dem Wetter beim 
Dorfputz. Um 9 Uhr kamen ca. 50 - 60 fleißige Helfer zum  
Dorfputz. 
Nach der Begrüßung, erfolgte durch den Wehrführer Jan Röh-
ling, die Einteilung der Dorfreinigungstrupps in die verschie-
denen Wege der Gemeinde. Sven Burdin, vom Maßnahmen-
ausschuß, teilte weitere Arbeiten ein, so wurden u.a. am der 
Badestelle Arbeiten zur Verschönerung durchgeführt. Und am 
Feuerwehrhaus wurden auch noch Arbeiten durchgeführt. Da-
nach wurde noch am Gemeindehaus gegrillt und gemeinsam 
geschnackt gespeist und getrunken.

Danke, im Namen der Gemeinde an alle fleißigen Helfer des 
Tages!

Ihre/Eure
Wiebke Bock
-Bürgermeisterin-
Gemeinde Blunk
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Haushaltssatzung der Gemeinde 
Geschendorf für das Haushaltsjahr 2023
Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
15.02.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbe-
hörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.211.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.244.900 EUR
einem Jahresüberschuss von 0 EUR
einem Fehlbetrag von 33.900 EUR

2. im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.113.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.067.700 EUR

3. einem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 249.000 EUR

49. Kinderkleider- und 
Spielzeugmarkt

zum 4. Mal als Flohmarkt auf dem Sportplatz Fahrenkrug

Samstag 06.05.2023
Verkauf von 10:30 bis 14:00 Uhr

Aufbau ab 09:00 Uhr

Vergabe der Verkaufsstände am 20.04.2023!
Eine nachträgliche Anmeldung bis zum 02.05.2023  

ist möglich!

Die Verkaufsstandvergabe erfolgt ausschließlich per  
E-Mail nach Losverfahren und nur solange der Vorrat reicht.

Unsere Mail-Adresse  
kleidermarktfahrenkrug@web.de

Hinweis:
Jeder verkauft in Eigenregie an seinem eigenen  

mitgebrachten Tisch. Um unsere laufenden Kosten  
zu decken, werden wir eine Standgebühr von 5 € nehmen!

Wir behalten uns eine kurzfristige Absage  
aufgrund schlechter Wetterverhältnisse vor.

Das Team vom Kleidermarkt Fahrenkrug

Foto: pixabay.com
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Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde 
Geschendorf für das Gebiet „Westlich 
der Dorfstraße Nr. 48 sowie für die 
Grundstücke Dorfstraße Nr. 48 bis  
Nr. 74 und Dorfstraße Nr. 57 bis 85“
Am Mittwoch, 26.04.2023 um 19.00 Uhr findet eine frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung zur Bauleitplanung in der Gaststätte 
Lindenhof (Dorfstraße 49) in Geschendorf statt.

Die Gemeinde Geschendorf beschäftigt sich zurzeit mit den o.g. 
Bauleitplanverfahren.

Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung soll die Öf-
fentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig informiert und am 
Verfahren beteiligt werden; Sie erhält nach Vorstellung der Pla-
nungsinhalte Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

Gemäß § 47 f der Gemeindeordnung (GO) sind Kinder und Ju-
gendliche bei Verfahren, die ihre Interessen berühren könnten, 
angemessen zu beteiligen.

Ausdrücklich sind Kinder und Jugendliche herzlich einge-
laden, sich über die obenstehende gemeindliche Planung 
informieren zu lassen und sich dazu zu äußern.

Gemeinde Geschendorf
Der Bürgermeister
gez. Dirk Wacker

Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung der Gemeindevertretung der Gemein-
de Geschendorf am Mittwoch, 26.04.2023 um 19:30 Uhr, im 
Gaststätte „Lindenhof“, Dorfstraße 49, 23815 Geschendorf statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der

 Beschlussfähigkeit
2 Genehmigung der Niederschrift vom 15.02.2023
3 Berichte
4 Neubau/Erweiterung Feuerwehrhaus

- Sachstandsbericht und Grundsatzbeschluss
5 Klärteichentschlammung

- Beratung und Beschlussfassung über die weitere V
orgehensweise

6 Straßen- und Kanalsanierung Twiete
- Sachstandsbericht

7 Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe 
zur Erstellung eines Ausgleichsflächenkatasters

8 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
9 Einwohnerfragezeit
10 Verschiedenes

Voraussichtlich nichtöffentlich
11 Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Öffentlicher Teil
12 Evtl. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse

Dirk Wacker
Der Bürgermeister

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 394.400 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für

 Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 200.000 EUR

2. der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan 

ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (Grundsteuer A)
340 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplan-
mäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für de-
ren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der 
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung 
erteilen kann, beträgt 1.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.März 
2023 erteilt.

Geschendorf, 29. März 2023

gez. Dirk Wacker
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 
liegen im Hause der Amtsverwaltung Trave-Land, Waldemar-
von-Mohl-Straße 10, 23795 Bad Segeberg, zur Einsichtnahme 
während der Dienststunden öffentlich aus.

Bad Segeberg, 29. März 2023

Amt Trave-Land
Der Amtsvorsteher

Bekanntmachung  
der Gemeinde Geschendorf
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 für das Gebiet 
„Westlich der Dorfstraße Nr. 48 sowie für die Grundstücke 
Dorfstraße Nr. 48 bis Nr. 74 und Dorfstraße Nr. 57 bis 85“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Geschendorf hat in ih-
rer Sitzung am 30.05.2022 beschlossen, den Bebauungsplan 
Nr. 8 für das Gebiet „Westlich der Dorfstraße Nr. 48 sowie für 
die Grundstücke Dorfstraße Nr. 48 bis Nr. 74 und Dorfstraße 
Nr. 57 bis 85“ aufzustellen.
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Geschendorf gleichzeitig beschlossen hat, den Be-
bauungsplan Nr. 8 im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufzustellen.

Geschendorf, den 30.03.2023

Gemeinde Geschendorf
Der Bürgermeister
Gez. Dirk Wacker
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§ 3
Art und Umfang der Reinigungspflicht
(1) Die zu reinigenden Straßenteile sind nach Bedarf, jedoch 
regelmäßig zu säubern und von Unkraut, Laub und Abfall ge-
ringen Umfangs zu reinigen. Belästigende Staubentwicklung ist 
zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat dürfen nicht in den 
Rinnstein geschafft werden und sind nach Beendigung der Säu-
berung zu entfernen.
(2) Bei Eis- und Schneeglätte ist mit abstumpfenden Stoffen, 
wie Sand oder Granulat zu streuen, wobei die Verwendung von 
Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unter-
bleiben sollte; diese Verwendung ist nur erlaubt
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisre-

gen) in denen durch Einsatz von abgestumpften Mitteln kei-
ne hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist.

b) an besonders gefährdeten Stellen, an Gehwegen, z. B. 
Treppen, Rampen, Gefälle und Steigungsstrecken oder 
ähnlichen Gehwegabschnitten.

c) Baumstreifen und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz 
oder sonstigen auftauenden Mitteln bestreut; salzhaltiger 
oder sonstiger auftauender Mittel enthaltener Schnee darf 
auf ihnen nicht abgelagert werden.

d) Nach 20.00 Uhr entstehendes Glatteis ist werktags bis 7.00 
Uhr (sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr) des folgenden Tages 
zu beseitigen. Glatteis, das werktags in der Zeit von 7.00 
Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 Uhr) bis 20.00 Uhr ent-
steht, ist so oft wie erforderlich unverzüglich zu entfernen. 
Das gilt auch für Glätte, die durch festgetretenen Schnee 
entstanden ist.

(3) Schnee ist in der Zeit von 7.00 Uhr (sonn- und feiertags von 
9.00 Uhr) bis 20.00 Uhr so oft wie erforderlich zu entfernen. 
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee ist bis 7.00 Uhr (sonn- und 
feiertags bis 9.00 Uhr) des folgenden Tages zu räumen.
(4) Die Gehwege bzw. die begehbaren Seitenstreifen sind so-
weit wie möglich in einer Breite von 1,50 m von Schnee freizu-
halten und bei Glätte zu streuen. Auf den mit Sand, Kies oder 
Schlacke befestigten Gehwegen ist nur Glätte zu beseitigen; 
jedoch sind Schneemengen, die den Fußgängerverkehr behin-
dern, unter Schonung der Gehflächen zu entfernen.
(5) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil 
des Gehweges oder - wo dies nicht möglich ist - auf dem Fahr-
bahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrradver-
kehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder be-
hindert wird.
Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Geh-
weg und die Fahrbahn geschafft werden.
(6) Die Gehwege in den Bushaltestellen müssen so von Schnee 
freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahr-
loses Ein- und Aussteigen gewährleistet ist.

§ 4
Außergewöhnliche Verunreinigung
Wer eine öffentliche Straße verunreinigt, hat gemäß § 46 Stra-
ßen- und Wegegesetz die Verunreinigung ohne Aufforderung 
und ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen.
Andernfalls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten 
des Verursachers beseitigen.
Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, 
die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumutbar ist.

§ 5
Grundstücksbegriff
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf 
die Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende Grund-
besitz der eine wirtschaftliche Einheit mit dem Bewirtungsge-
setz bildet.
(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grund-
stück, das durch einen Graben, eine Böschung, einen Grün-
streifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder 
von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der Vorder- 
bzw. Hinterfront oder den Seitenfronten an einer Straße liegt. 
Wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und Grundstück 
nach § 2 Straßen- und Wegegesetz weder dem öffentlichen 

19. April 14.30 Uhr Bingo des SoVD Geschendorf-Westerrade 
im Dorfhaus in Weede

Satzung über die Straßenreinigung 
in der Gemeinde Glasau 
(Straßenreinigungssatzung)
Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein und des § 45 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der jeweils aktuellen 
Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindever-
tretung vom 16.03.2023 folgende Straßenreinigungssatzung er-
lassen:

§ 1
Gegenstand der Reinigungspflicht
(1) Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche 
Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslage, bei Bundes-
straßen, Landesstraßen und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb 
der Ortsdurchfahrt, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reini-
gungspflicht nicht nach § 2 anderen übertragen wird.
(2) Die Reinigungspflicht der Gemeinde umfasst die Reinigung 
der Fahrbahnen und der Gehwege. Zur Fahrbahn gehören 
auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die Bushal-
testellenbuchten sowie die Radwege. Gehwege sind alle Stra-
ßenteile, deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder 
geboten ist; als Gehwege gelten auch die gemeinsamen Rad- 
und Gehwege.
(3) Zur Reinigung gehört auch der Winterdienst. Dieser umfasst 
das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie 
bei Schnee- und Eisglätte das Bestreuen der Gehwege, Fuß-
gängerüberwege und der besonders gefährdeten Stellen auf 
den Fahrbahnen, bei denen die Gefahr auch bei Anwendung 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht oder nicht rechtzei-
tig erkennbar ist.

§ 2
Übertragung der Reinigungspflicht
(1) Die Reinigungspflicht wird für die der Anlage 1 Nr. 1 - 3 die-
ser Satzung bezeichneten Straßen und Wege in der Frontlänge 
(Vorder- bzw. Hinter- oder Seitenfront) der anliegenden Grund-
stücke den Eigentümern dieser Grundstücke auferlegt.
(2) Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht

1. den Erbbauberechtigten,
2. den Nießbraucher, sofern er unmittelbaren Besitz am ge-

samten Grundstück hat,
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihnen das ganze 

Wohngebäude zur Nutzung überlassen ist.

(3) Befreiung von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen 
können ganz oder teilweise nur dann auf besonderen Antrag er-
teilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemein-
wohls die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht 
zugemutet werden kann.
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Anlage 1

gem. § 2 Absatz 1 der Straßenreinigungssatzung der 
Gemeinde Glasau

Straßenverzeichnis
1. Reinigungsklasse 1 (einmal wöchentliche Reinigung)

Keine Straßen
2. Reinigungsklasse 2 (14-tägige Reinigung)

Für die nachstehenden Straßen wird die Reinigung fol-
gender Straßenteile in der Frontlänge den Eigentümern der 
anliegenden Grundstücke auferlegt:
• die Gehwege mit Ausnahme derjenigen Teile, die als 

Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichnet 
sind,

• die begehbaren Seitenstreifen
a) Am Huben
b) Am Kirchplatz
c) Dorfstraße
d) Enge Straße
e) Hinzenredder
f) Hökerstieg
g) Mühlenteich
h) Plöner Straße
i) Schulstraße
j) Travegrund

3. Reinigungsklasse 3 (monatliche Reinigung)
Keine Straßen

Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Straßenreinigung 
in der Gemeinde Glasau 
(Straßenreinigungsgebührensatzung)
Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 
(GO), des § 45 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (StrWG) und der §§ 1, 4 und 6 Kommunal-
abgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils 
aktuellen Fassung und des § 8 Straßenreinigungssatzung vom 
16.03.2023 der Gemeinde Glasau, wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung vom 16.03.2023 folgende Stra-
ßenreinigungsgebührensatzung erlassen:

§ 1
Gegenstand der Reinigung
(1) Die Gemeinde betreibt die von ihr durchgeführte Straßen-
reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, 
Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlos-
senen Ortslage, bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen jedoch 
nur innerhalb der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung. 
Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben Dritter 
bedienen.
(2) Die Gemeinde erhebt auf Grundlage dieser Satzung Benut-
zungsgebühren.

§ 2
Benutzungsgebühren
(1) Die Gemeinde erhebt für die von ihr durchgeführte Reini-
gung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 
KAG in Verbindung mit § 45 Abs. 3 Nr. 3 StrWG. Den Kosten-
anteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Stra-
ßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen und Stra-
ßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt 
die Gemeinde. Durch Gebühren werden 80 v.H. der Straßenrei-
nigungskosten gedeckt.

§ 3
Gebührenmaßstab
(1) Die Straßenreinigungsgebühr wird für die anliegenden und 
die durch die Straße erschlossenen Grundstücke (Hinterlieger) 
erhoben. Maßstab für die Gebühr ist die Straßenfrontlänge.

Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist, gilt dieses 
jedoch nicht.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 Stra-
ßen- und Wegegesetz und § 23 Fernstraßengesetz. Ordnungs-
widrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht 

nachkommt,
2. gegen ein Ge- oder Verbot verstößt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
mit einer Geldbuße bis zu 500,- € geahndet werden.

§ 7
Ausnahmen
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen 
können ganz oder teilweise nur dann auf besonderen Antrag 
erteilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemei-
nen Wohles die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen 
nicht zugemutet werden kann.

§ 8
Straßenreinigungsgebühren
Zur teilweisen Deckung der Kosten für die von ihr durchgeführte 
Reinigung der öffentlichen Straßen erhebt die Gemeinde nach 
einer zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung Benut-
zungsgebühren nach § 6 Absatz 2 Kommunalabgabengesetz in 
Verbindung mit § 45 Absatz 3 Nr. 3 Straßen- und Wegegesetz.

§ 9
Verarbeitung personenbezogener Daten
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung ist die 
Gemeinde berechtigt, die erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten aus den Unterlagen des Grundbuch-
amtes, des Katasteramtes, der Meldebehörde, des Steuer-
amtes und der unteren Bauaufsichtsbehörde zu verwenden. 
Insbesondere ist die Gemeinde berechtigt,
1. Angaben aus den Grundsteuerakten, wer Grundstücksei-

gentümerin und/oder Grundstückseigentümer des jeweils zu 
reinigenden Grundstückes ist und deren und/oder dessen 
Anschrift;

2. Angaben des Grundbuchamtes aus den Grundbuchakten 
und des Katasteramtes aus seinen Akten, wer Grundstück-
seigentümerin und/oder Grundstückseigentümer des jeweils 
zu reinigenden Grundstückes ist und deren und/oder des-
sen Anschrift;

3. Angaben des Einwohnermeldeamtes aus dem Melderegi-
ster über die Anschrift der Grundstückseigentümerin und/
oder des Grundstückseigentümers des jeweils zu reini-
genden Grundstücks;

4. Angaben des Katasteramtes zu den Abmessungen der je-
weils zu reinigenden Grundstücke;

5. Angaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Abgrenzung 
der öffentlichen Grundstücke zu den jeweils zu reinigenden 
Grundstücken;

6. Angaben des Grundbuchamtes bzw. des Katasteramtes zur 
Abgrenzung der gemeindlichen Grundstücke zu den jeweils 
zu reinigenden Privatgrundstücken zu verwenden.

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen sowie die weiteren im Zu-
sammenhang mit der Straßenreinigung angefallenen und anfal-
lenden personenbezogenen Daten darf die Gemeinde nur zum 
Zweck der Erfüllung ihrer Aufgaben als Trägerin der Straßenrei-
nigung verwenden, speichern und weiterverarbeiten. Bezüglich 
der Löschung der personenbezogenen Daten findet das Lan-
desdatenschutzgesetz Anwendung.

§ 10
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 27.11.2000 außer Kraft.

Glasau, den 16.03.2023

gez. Henning Frahm
Der Bürgermeister
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(2) Für die anliegenden Grundstücke ist die Straßenfrontlänge 
die Länge der Grundstücksseite, mit der das Grundstück an der 
Straße angrenzt. Bei einem Grundstück, das mit weniger als 
2/3 seiner längsten Ausdehnung parallel zu der zu reinigenden 
Straße an die Straße grenzt, gilt als Straßenfrontlänge 2/3 der 
längsten Ausdehnung des Grundstücks parallel zu der zu rei-
nigenden Straße abzüglich 1/4 des Unterschieds zur tatsäch-
lichen angrenzenden Frontlänge.
(3) Bei einem Grundstück, das nicht an die zu reiniegende Stra-
ße grenzt, aber von ihr erschlossen wird (Hinterlieger), gilt als 
Straßenfrontlänge die Hälfte der längsten Ausdehnung des 
Grundstücks parallel zur Straße.
(4) Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigenen Straßen 
oder wird es durch merhere zu reinigende Straßen erschlossen, 
so werden die Grundstücksseiten an den Straßen zugrunde 
gelegt, durch die eine wirtschaftliche oder verkehrsmäßige Nut-
zung des Grundstücks möglich ist.
(5) Bruchteile eines Meters werden bei der Festelltung der Stra-
ßenfrontmeter auf-/ bzw. abgerundet.

§ 4
Gebührensatz
(1) Der jährliche Gebührensatz für die Straßenreinigung des 
Grundstücks beträgt je Meter Straßenfrontlänge 1,14 Euro.
(2) Bei der Feststellung der Straßenfrontlänge werden Bruch-
teile eines Meters bis zu 0,50 m auf volle Meter abgerundet, 
Bruchteile eines Meters über 0,50 m werden auf volle Meter 
aufgerundet.

§ 5
Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. die Eigentümerin 
des Grundstücks oder die zur Nutzung dinglich Berechtigten der 
anliegenden Grundstücke sowie der durch die Straße erschlos-
senen Grundstücke (§ 45 Abs. 3 Nr. 3 StrWG); bei Wohnungs- 
oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist der bzw. die 
Erbbauberechtigte an Stelle des bzw. der Eigentümerin gebüh-
renpflichtig.
Die Wohnungs- und Teileigentümer bzw. Teileigentümerinnen 
einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf 
ihr gemeinschaftlichen Grundstück entfallenden Gebühren. Mit-
eigentümer bzw. Miteigentümerinnen oder mehrere aus dem 
gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner.
(2) Im Falle eines Wechsels des bzw. der Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang fol-
genden Monats auf den neuen bzw. die neue Pflichtige über. 
Wenn der bzw. die bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung 
über den Wechsel versäumt, so haftet er bzw. sie für die Ge-
bühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung 
bei der Gemeinde entfallen, neben dem bzw. der neuen Gebüh-
renpflichtigen.

§ 6
Begriff des Grundstücks
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das 
Grundstück im bürgerlichen-rechtlichen Sinne.
(2) Als anliegend im Sinne der Satzung gilt ein Grundstück 
dann, wenn es an Bestandteile der Straße heranreicht. Als an-
liegend gilt ein Grundstück auch dann, wenn es durch Grün- 
oder Geländestreifen, die keiner selbständigen Nutzung dienen, 
von der Straße getrennt ist.
(3) Als erschlossen im Sinne der Satzung gelten Grundstücke, 
die nicht oder nicht vollständig an der Straße anliegen, aber 
rechtlich und tatsächlich eine Zugangsmöglichkeit zu ihr haben 
oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg 
mit ihr verbunden sind (Hinterliegergrundstücke) und denen 
durch die Straße eine Nutzungsmöglichkeit, insbesondere eine 
wirtschaftliche oder verkehrliche Nutzung, vermittelt wird.

§ 7
Öffentliche Last
Die Straßenreinigungsgebühr ruht auf Grundlage des § 6 Abs. 
7 Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein als öffentliche 
Last auf dem Grundstück.

§ 8
Entstehung, Änderung und Beendigung der Gebührenpflicht
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, der auf 
den Beginn der regelmäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie 
erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßige 
Reinigung festgestellt wird.
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, 
so mindert oder erhöht sich die Benutzungsgebühr mit Beginn 
des auf die Änderung folgenden Kalendermonats. Falls die Rei-
nigung aus zwingenden Gründen für weniger als einen Monat 
eingestellt werden muß, besteht kein Anspruch auf Gebühren-
minderung.

§ 9
Veranlagung und Fälligkeit
(1) Die Gebühr wird für das Kalenderjahr veranlagt und durch 
schriftlichen Abgabenbescheid festgesetzt und erhoben. Die 
Gebühren können gemeinsam mit anderen Abgaben in einem 
Bescheid erhoben werden.
(2) Die Gebühr ist in gleichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11. eines jeden Jahres fällig. Wenn die Gebühr zu-
sammen mit anderen Abgaben angefordert wird, kann ein abwei-
chender Fälligkeitszeitpunkt bestimmt werden. Die Gebühr wird 
nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig festgesetzt.
(3) Nachzahlungen sind innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Bescheides zu entrichten.
(4) Bis zur Bekanntgabe eines neuen Gebührenbescheides 
sind Zahlungen auf der Grundlage der letzten Festsetzung zu 
entrichten.

§ 10
Anzeige-, Auskunfts- und Duldungspflichten
(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde den Wech-
sel der Gebührenpflicht (§ 5 Abs. 2) schriftlich mitzuteilen sowie 
alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und zu dulden, daß Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzuset-
zen oder zu überprüfen; die Gebührenpflichtigen haben dies zu 
ermöglichen.

§ 11
Verarbeitung personenbezogener Daten
(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung 
der Gebühr im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung 
ist die Erhebung folgender Daten gem. § 12 in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) durch die 
Gemeinde über das Amt Trave-Land aus den Datenbänken, der 
Gemeinde/Amt Trave-Land zulässig:
a) Name, Vorname (n), Anschrift, Geburtstdatum und ggf. Kon-

toverbindung des/der Gebührenpflichtigen,
b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder Zustellbe-

vollmächtigten,
c) Name und Anschrift eines evtl. früheren oder nachfolgenden 

Gebührenpflichtigen durch Mitteilung oder Übermittlung von:
a) Grundsteuerakten,
b) Grundbuchamt,
c) Einwohnermeldeamt/-ämtern,
d) Steueramt,
e) untere Bauaufsichtsbehörde,
f) Katasteramt,
g) Bundeszentralregister.
(2) Die Auswertung von Luftbildaufnahmen ist zulässig.
(3) Der Einsatz von technikunterstützer Informationsverarbei-
tung ist zulässig.
(4) Soweit zur Veranlagung zur Gebühr nach dieser Satzung 
im Einzelfall erforderlich, dürfen auch weitere in den genannten 
Datenquellen vorhandene personenbezogene Daten für Zwe-
cke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung erhoben, ver-
wendet oder weiterverarbeitet werden.

§ 12
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Straßenreinigungsgebührensatzung vom 
20.11.2019 außer Kraft. Die Regelungen dieser Satzung wer-
den durch die neue Straßenreinigungsgebührensatzung ersetzt.

Glasau, den 16.03.2023

gez. Henning Frahm
Der Bürgermeister
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in der Zeit vom 24.04.2023 bis 31.05.2023

in der Amtsverwaltung Trave-Land, Waldemar-von-Mohl-Straße 
10 in 23795 Bad Segeberg, Zimmer 10, während der Dienst-
stunden erneut öffentlich aus und können dort eingesehen wer-
den.

Der Bebauungsplan Nr. 6 wird im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13b BauGB und § 13a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung aufgestellt. Der Flächennutzungsplan wird im 
Wege der Berichtigung angepasst.

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Inte-
ressierten die Planunterlagen einsehen sowie Stellungnahmen 
hierzu schriftlich oder während der Dienststunden zur Nieder-
schrift abgeben.
Stellungnahmen können auch per E-Mail an marie.marquardt@
amt-trave-land.de abgeben werden.
Darüber hinaus sind auch Terminvereinbarungen möglich.

Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die 
nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen im 
Internet unter der Adresse „ https://www.amt-trave-land.
de/gemeinden/glasau/bauleitplanung/bebauungsplaene/“ 
eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein zugänglich.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 6 der Gemein-
de Glasau unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit dieses Bebauungsplanes nicht 
von Bedeutung ist.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Er-
hebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt.

Diese Auslegung gilt gleichzeitig als Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen nach § 47 f der Gemeindeordnung.

Gemeinde Glasau
Der Bürgermeister
gez. Henning Frahm

Die Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 6 
ergibt sich aus dem nachstehenden Übersichtsplan:

Anlage 1 zur Straßenreinigungsgebührensatzung der 
Gemeinde Glasau

Die folgenden öffentlichen Straßen werden von der Gemein-
de Glasau innerhalb der geschlossenen Ortslage und an bei 
Bundes-, Landes- und Kreisstraße jedoch nur innerhalb der 
Ortsdurchfahrten gereinigt und unterliegen der Gebührenpflicht 
nach der dieser Satzung:

1. Am Huben
2. Am Kirchplatz
3. Dorfstraße
4. Enge Straße
5. Hinzenredder
6. Hökerstieg
7. Mühlenteich
8. Plöner Straße
9. Schulstraße
10. Sibliner Weg
11. Travegrund

Bekanntmachung  
der Gemeinde Glasau
Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs des 
Bebauungsplanes Nr. 6 für das Gebiet „OT Sarau, Fläche 
nördlich der Straße Hökerstieg, südlich der Plöner Straße, 
östlich der Enge Straße und westlich der Dorfstraße“

Der von der Gemeindevertretung Glasau in der Sitzung am 
05.12.2022 gebilligte und zur erneuten öffentlichen Auslegung 
bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 für das Ge-
biet „OT Sarau, Fläche nördlich der Straße Hökerstieg, südlich 
der Plöner Straße, östlich der Enge Straße und westlich der 
Dorfstraße“ sowie der Entwurf der Begründung liegen
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ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Er-
hebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach dem BauGB (Art. 13 DSGVO), das mit ausliegt.

Diese Auslegung gilt gleichzeitig als Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen nach § 47 f der Gemeindeordnung.

Gemeinde Glasau
Der Bürgermeister
gez. Henning Frahm

Die Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 8 
ergibt sich aus dem nachstehenden Übersichtsplan:

Bürgermeistersprechstunde
Die Sprechstunde des Bürgermeisters in der „Alten Schule“ 

in Sarau findet regelmäßig am Montag  
von 17.00 - 18.00 Uhr statt.

Termine und Veranstaltungen in Glasau

Di., 18.04. 15:00 Uhr Spielenachmittag, DRK/Gemeinde, 
Alte Schule

Mi., 19.04. 15:00 Uhr JHV, DRK, Alte Schule
Mi., 26.04. 12:00 Uhr Gemeinsame Mahlzeit, Gemeinde, 

Alte Schule
Sa., 29.04. Tanz in den Mai, TSV, 

Alex-Köhn-Sporthalle
Sa., 29.04. 10:00 Uhr Spielplatzaktion, Speelgörn, 

Spielplatz
Mo., 01.05. 11:00 Uhr Maibaumaufstellen, Schützenbund, 

Schützenhaus
Di., 02.05. 15:00 Uhr Spielenachmittag, DRK/Gemeinde, 

Alte Schule 

Der Schützenbund Glasau-Sarau 
lädt ein zum 

Maibaum aufstellen 
am Montag den 1. Mai 2023 um 11:00 Uhr 

am Schützenhaus in Sarau 

 
 

Fassbier  

Kuchen  

Grillen  

Wurstschießen  
Volkskönigsschießen  

Bekanntmachung  
der Gemeinde Glasau
Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs des 
Bebauungsplanes Nr. 8 für das Gebiet „Nördlich der Plöner 
Straße (L 306), Grundstücke Plöner Straße 7 bis 10 a“  
der Gemeinde Glasau nach § 4 a Abs. 3 Satz 1 BauGB

Der von der Gemeindevertretung Glasau in der Sitzung am 
16.03.2023 gebilligte und zur erneuten öffentlichen Auslegung 
bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 8 für das Gebiet 
„Nördlich der Plöner Straße (L 306), Grundstücke Plöner Straße 
7 bis 10 a“ sowie der Entwurf der Begründung liegen in der Zeit 
vom 24.04.2023 bis zum 12.05.2023 in der Amtsverwaltung 
Trave-Land in 23795 Bad Segeberg, Waldemar-von-Mohl-Stra-
ße 10, Erdgeschoss, Zimmer 10, während der Dienststunden 
erneut öffentlich aus und können dort eingesehen werden.

Der Bebauungsplan Nr. 8 wird im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 b BauGB und § 13 a BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung aufgestellt. Der Flächennutzungsplan wird 
im Wege der Berichtigung angepasst.

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung In-
teressierten die Planunterlagen während der Dienststunden 
einsehen sowie Stellungnahmen zu den geänderten oder 
ergänzten Teilen, die im Entwurf farbig markiert sind, zur 
Niederschrift oder schriftlich abgeben. Stellungnahmen können 
auch per E-Mail an nicole.grulich@amt-trave-land.de abgege-
ben werden. Darüber hinaus sind auch Terminvereinbarungen 
möglich.

Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die 
nach § 3 Abs. 2 S.1 BauGB auszulegenden Unterlagen im 
Internet auch unter der Adresse https://www.amt-trave-
land.de/gemeinden/glasau/bauleitplanung/bebauungspla-
ene/ eingestellt und über über das zentrale Internetportal 
des Landes Schleswig-Holstein zugänglich.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 8 der Gemein-
de Glasau unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
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Elternfit ab 26.04.2023  
im SC Rönnau 74
Immer mittwochs von 08.00 - 8.45 Uhr, im Haus Rönnau,  
Ton Hus Rönnau, 23795 Klein Rönnau

Bei diesem Kurs machen wir Mütter und Väter etwas für uns! 
Hierbei heißen wir jedoch auch unsere Babys und Kinder als 
„Zuschauer“ willkommen.
Da die Aufsicht der Kleinen weiterhin den Eltern obliegt, ist das 
Sportprogramm so angelegt, dass auch bei Unterbrechungen 
ein guter Trainingserfolg zu erzielen ist.
Es handelt sich um einfach ausführbare, aber effektive 
Übungen, bevorzugt im wiederholenden Intervall - auch unter 
Berücksichtigung des eigenen Fitnesslevels.
Die Übungsleiterin, selbst Mutter zweier Kinder, wird ebenfalls 
ihre jüngere Tochter mitbringen.
Willkommen sind darüber hinaus alle Sportwilligen, welche oh-
ne „Plus 1“ teilnehmen möchten und sich an einer wuseligen 
Sportumgebung nicht stören.
Nähere Infos unter: 0176 41809949 oder annika.krauleidies@
scroennau.de
Wir freuen uns auf euch und eure Kinder.

 

Bürgermeistersprechzeit
telefonisch jeden Donnerstag von 13:00 - 18:00 Uhr

Tel. 0174 9058777
E-Mail: bgm.gross.roennau@gmail.com

Spieleabend des 
Vogelschiesservereins
Am 25.03. war es endlich wieder so weit, 91 Groß Rönnauer 
und Gäste trafen sich zum Knobeln, Skaten und Kniffeln in der 
Alten Schule in Groß Rönnau. Neben den Spielen war wie im-
mer die Tombola ein Highlight des Abends.
An dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön an alle Spon-
soren, die uns so großzügig tolle Preise gespendet haben!
Es war wieder ein schöner Abend, der neben dem Spielen auch 
viel Gelegenheit zum Treffen und Klönen mit Freunden und 
Nachbarn gab.
Uns hat es viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf die 
Neuauflage im nächsten Jahr und nun erst mal auf das Vogel-
schießen im Sommer. Für die Erwachsenen am 30.06.und für 
die Kinder dann am 01.07.23
Alle weiteren Informationen werden natürlich rechtzeitig verteilt.

Der Vorstand



Nummer 08/Woche 15/Seite: 28 Uns Dörper  14. April 2023

 Vogelschießenverein  
Krems II e. V.
Einladung zur Mitgliederversammlung

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Mitbürger der Gemeinde Krems II,

hiermit laden wir Sie/Euch herzlich zur Mitgliederversammlung 
des Vogelschießenvereins Krems II e.V. ein.
Wir treffen uns am Freitag, den 14. April 2023 um 20 Uhr im 
Gemeindehaus Krems II.

Tagesordnung:
1. Eröffnung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der 

Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht 2022
4. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2022
5. Kassenbericht 2022
6. Kassenprüfbericht und Entlastung
7. Wahlen
7.1.Erster Vorsitz
7.2.Kassenwart
8. Veranstaltungen/Termine 2023
9. Vogelschießen 2023

 

Liebe Sportfreunde, 

der SC Rönnau 74 veranstaltet auch im Jahr 2023 sein alljährliches Fußball-Naturrasenturnier für 
Jugendmannschaften (G- bis C-Jugend) auf seinem schönen Sportgelände in Klein Rönnau.  

Das Roman-Büttner-Gedächtnisturnier findet am Samstag und Sonntag, 01.07 + 02.07.2023, statt. 
Hierzu laden wir Euch herzlich ein! 

Das Startgeld beträgt 35 Euro. Für die G- und F-Jugendmannschaften stehen am Ende des Turniers für 
je 10 Kinder pro Mannschaft Pokale zur Verfügung.  

Die E-, D- und C-Jugendmannschaften erhalten pro Mannschaft einen Sachpreis.  

Für das leibliche Wohl werden ausreichend Speisen und Getränke zu fairen Preisen angeboten. Auch 
wird es wieder eine attraktive Tombola geben. 

Anmeldung unter :           https://www.scroennau.de/rbgt 

DRK Ortsverein Klein Rönnau e. V.
Einladung zum Erste-Hilfe-Kurs für Senioren

Liebe DRK-Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren!

Vielen Menschen geht es heute auf der Straße ähnlich: sie 
kommen auf eine Notsituation zu und fragen sich, ob sie adä-
quat helfen könnten. Gerade auch Ungeübte oder Ältere scheu-
en sich vielmals, tatkräftig zu werden.

Die Devise lautet: es gibt nichts Gutes - außer man tut es!

Beim Deutschen Roten Kreuz im Ortsverein Klein Rönnau ler-
nen Sie in einem praxisnahen Erste-Hilfe-Lehrgang, wie Sie mit 
einfachsten Handgriffen Menschenleben retten können. Lassen 
Sie sich schulen, damit Sie in solchen Situationen besonnen 
und ruhig bleiben, sich und Ihren Fähigkeiten vertrauen und im-
mer wissen, worauf es ankommt.

Termin:
Mittwoch, 07. Juni 2023 
von 10:00 bis 14:00 Uhr 
im Haus Rönnau

Dank einer großzügigen Spende für unsere Seniorenarbeit fal-
len für Sie keine Kosten für diesen Kurs an.
Wir freuen uns auf gesellige und lehrreiche Stunden mit allen 
Teilnehmer/innen in lockerer und fröhlicher Runde!

Wegen begrenzter Plätze bitten wir um Anmeldung bis späte-
stens Mittwoch, 31.05.2023 bei:
- Katrin Böhnstedt, Eutiner Straße 1, Tel.: 04551 9109434

Klein Rönnau, den 15. April 2023
Herzliche Grüße sendet das Organisationsteam
des DRK Ortsvereins Klein Rönnau e. V.
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Mitzubringen ist:
- Gute Laune
- 1 Bollerwagen

Im Anschluss findet dann für alle, auch nicht Boßler, unser 
Frühlingsfeuer ab ca. 19:00 Uhr statt.
Mit Getränken, Grillfleisch, Wurst und Pommes

Freiwillige Feuerwehr Hamdorf

10. Wünsche/Verbesserungen
11. Anträge
12. Verschiedenes

Wir freuen uns auch über Anregungen, wenn ihr zu diesem 
Termin nicht kommen könnt. Kontaktiert uns einfach unter juli-
aneknees@googlemail.com oder direkt bei den Vorstandsmit-
gliedern Nicole Sorgenfrei, Rabea Kantereit, Sven Sorgenfrei, 
Juliane Knees, Hendrik Grün

Euer Vorstand des Vogelschießenvereins Krems II e. V.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner  
der Gemeinde Negernbötel,

ich lade Sie sehr herzlich ein zur

Einwohnerversammlung
am Dienstag, den 25. April 2023 um 19.30 Uhr  
ins Hambötler Huus nach Negernbötel
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Bürgermeisters
2. Informationen zur möglichen Installation von großflächigen 

Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen im Gemeindegebiet und 
einem geplanten Projekt

3. Einwohnerfragestunde
4. Verschiedenes

Ich freue mich auf eine rege Beteiligung.

Freundliche Grüße

gez. Marco Timme
- Bürgermeister -

11. Hamdorfer Boßeln
Am 29.04.2023

Treffen um 16:00 Uhr / Start der 1. Gruppe 16:30 Uhr
Start und Ziel ist der Bolzplatz

Teilnehmen kann jede Gruppe von ca. 5 Personen die Lust hat 
sich an der frischen Luft zu bewegen.
Bestehen kann die Gruppe aus Familie, Arbeitskollegen, Freun-
den oder Vereinen.
Die Geschwindigkeit wird nicht vorgegeben. Das Regelwerk 
wird beim Start vorgelesen und erklärt.

Anmeldung möglich bis zum 23.04.2023

Per E-Mail: ffhamdorf@gmail.com
Oder bei:
Claus-Dieter Lempfer, Markus Herbst

Startgeld pro Gruppe 25 €

Enthalten im Startgeld ist ein Verzehrgutschein von 15 € der 
NUR für Getränke gilt.

Hamdorf  
räumt aus

23. April 2023

Also seid dabei und räumt eu-
re Garagen, Dachböden und 
Schuppen auf für unseren

1. Hamdorfer Dorfflohmarkt.

Das Ganze findet auf dem Spielplatz (Am Voßberg) statt, 
wo Ihr ab 8:30 Uhr mit dem Aufbau eurer Stände beginnen 
könnt. Zwischen 10:00 Uhr - 15:00 Uhr kann fleißig an den 
Ständen ver- und gekauft werden. Der Vogelschießerverein 
organisiert einen kleinen Verkauf von Kaffee, belegten Bröt-
chen & Kuchen. Die Umsätze kommen dem Verein zugute.
Da wir nicht abschätzen können, wie groß die Beteiligung 
sein wird, bitten wir euch, um eine Standgröße von maximal 
3 m pro Person, Danke!

Euer VogelschießerTeam!

Bei sehr schlechten Witterungsverhältnissen behalten 
wir uns vor, das Ganze kurzfristig abzusagen!

Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Nehms am Montag, 24.04.2023 um 19:30 Uhr, im Feuerwehr-
haus Nehms, Segeberger Straße 10 a, 23813 Nehms statt.
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Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung des Maßnahmenausschusses der Ge-
meinde Pronstorf am Mittwoch, 19.04.2023 um 18:30 Uhr, 
Treffpunkt: Parkplatz Gasthof „Strengliner Mühle“, Mühlenstra-
ße 2, 23820 Pronstorf statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung und Begrüßung
2 Einwohnerfragezeit
3 Gemeindebereisung
4 Genehmigung der Niederschrift vom 10.08.2022
5 Berichte
5.1 des Vorsitzenden
5.2 der Bürgermeisterin
6 Maßnahmen 2023
7 Verschiedenes

Christian Deitlaff
Der Vorsitzende

19. April 14.30 Uhr Bingo des SoVD Geschendorf-Westerrade 
im Dorfhaus in Weede

Hinweis:
Die für den 27. April 2023 vorgesehene Sitzung der Gemeinde-
vertretung Pronstorf wird verschoben auf den 4. Mai 2023.
Die Tagesordnung wird in der nächsten Ausgabe von Uns Dör-
per am 28. April 2023 bekanntgegeben.

Page 1

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
2 Genehmigung der Niederschrift vom 05.12.2022
3 Berichte aus den Ausschüssen
4 Zustiftung für die Stiftung „Lebensraum Nehmser See“
5 Übertragung eines Flurstückes zur Seeerhaltung 

an die Bürgerstiftung Lebensraum Nehmser See
6 Erweiterung und Umbau der Kläranlage Muggesfelde
7 Beratung und Beschlussfassung zur Änderung 

der Nutzungs- und Entgeltordnung für das 
Feuerwehrhaus Nehms

8 Bericht des Bürgermeisters
9 Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung
10 Einwohnerfragezeit
11 Verschiedenes

Öffentlicher Teil
12 Evtl. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung 

gefassten Beschlüsse

Ernst August Lawerentz
Der Bürgermeister

Kirchengemeinde 
Neuengörs
Seniorenausflug nach Meldorf  
am 10. Mai 2023

• Besuch des Landwirtschaftsmuseum
• Mittag im Restaurant „Zur Linde“

Zwei Gerichte zur Auswahl
a) Spezialität des Hauses! Original Dithmarscher Bunter 

Mehlbüddel mit Rosinen, Korinthen, Backpflaumen, 
Schweinebacke, Buttersoße und Fruchtsoße

b) Dithmarscher Rinderbrust mit Meerrettichsoße, Speck-
bohnen, Salzkartoffeln

Getränke sind extra zu bezahlen.
• evtl. Domführung
• und Kaffeetafel im „Kerzenhof-Café“ in Schafstedt

08:30 Uhr: Treffen vor dem Gemeindehaus, Mühlenstraße 2, 
Neuengörs

18:00 Uhr: Ankunft in Neuengörs

Kosten: 40 €

Anmeldung bis Mittwoch, 28.4.2023  
entweder per E-Mail: info@kirchengemeinde-neuengoers.de 
oder fernmündlich (Tel. 04550 385 / AB läuft)

Bitte teilen Sie bei der Anmeldung mit:
Name, Adresse, Personenzahl, gewünschtes Gericht und ob In-
teresse an einer Domführung besteht
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5.2 Weitere Bepflanzungen mit Krokussen und Narzissen
 im Ortsbereich

5.2.1 Beschluss über die Fortführung
6 Bau- und Grundstücksanlagen
7 Finanzangelegenheiten
8 Termine
9 Einwohnerfragezeit II
10 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil
11 Beratung und Beschlussfassung zur Verleihung der 

goldenen Ehrennadel der Gemeinde Schackendorf

Öffentlicher Teil
12 Evtl. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung 

gefassten Beschlüsse

Alexander Scheffler
Der Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde 
Schackendorf
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 der 
Gemeinde Schackendorf für das Gebiet „Hauptstraße 2-4 und 
3- 13 b, Twiete 1-11 und 2-10 sowie Altdorf 1-15 und 8-26“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schackendorf hat in 
der Sitzung am 23.02.2023 beschlossen, die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 10 für das Gebiet „Hauptstraße 2-4 und 
3- 13 b, Twiete 1-11 und 2-10 sowie Altdorf 1-15 und 8-26“ auf-
zustellen. Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem nachfol-
genden Übersichtsplan.
Ziel der Planung ist die Aufnahme gestalterischer Festset-
zungen und die Konkretisierung bestehender Festsetzungen 
zur Schaffung von Rechtssicherheit.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 wird im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung aufgestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Schackendorf gleichzeitig beschlossen hat von der 
frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 
Abs. 1 Satz 1 BauGB sowie von der frühzeitigen Unterrichtung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 
4 Abs. 1 BauGB gem. § 13 Abs. 2 BauGB abzusehen.

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Schackendorf, 27.03.2023

Gemeinde Schackendorf
Der Bürgermeister
gez. Alexander Scheffler
  

 

26. April 15.00 Uhr Spiele-Nachmittag (Kniffel/Skat, 66, 
Mensch-ärgere-dich-nicht) des Seni-
orenclub Rohlstorf in der Alten Schule

Frühjahrsputz
Die Gemeinde Rohlstorf ruft auf zum 
gemeinsamen Frühjahrsputz am  
Freitag, 28. April 2023 ab 17.00 Uhr.

Treffpunkte:
• Wardersee, Wendehammer am Ende der Gartenstraße
• Warder, Alte Schule,
• Quaal, Feuerwehrhaus.

Wir wollen die Spielplätze, Badestellen, Gehwege, Beschilde-
rungen, Bushäuschen usw. reinigen und auf Vordermann brin-
gen. Dabei können auch kleinere Reparaturen vorgenommen 
werden. Bitte bringt unbedingt etwas Equipment mit - Schau-
fel, Harke, Besen, Schubkarre, Schrubber, Lappen usw.

Ab 19.30 Uhr gibt es dann im Anschluss für alle Helfer*innen 
Getränke und Grillwürste am Feuerwehrhaus in Quaal.

Wir freuen uns auf gemeinsames Anpacken, vergnügliche Ge-
spräche und viele helfende Hände!

Es grüßt Euch Euer Bürgermeister Tim Breckwoldt!

Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung der Gemeindevertretung der Gemein-
de Schackendorf am Dienstag, 25.04.2023 um 18:30 Uhr, im 
Rasthaus Schackendorf, An der A 21, 23795 Schackendorf 
statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
2 Genehmigung der Niederschrift vom 23.02.2023
3 Bericht des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden 

sowie Anfragen der Gemeindeverter*innen
4 Einwohnerfragezeit I
5 Umwelt und Kultur
5.1 Verkehrssicherheit / Verkehrsberuhigung
5.1.1 Beratung und Beschluss über Maßnahmen in der Straße 

„Zur Trave“
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Bekanntmachung  
der Gemeinde Schackendorf
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 der 
Gemeinde Schackendorf für das Gebiet „Lilienweg 2, 4, 6, 8, 
Altdorf 2, 2 a, 4, 4 a, 6, 6 a, Fahrenkruger Weg 1, 2, Am Bornkamp 
1 - 17, Hauptstraße 6, 6 a, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - 39 a, Neukoppel 
1, 3-12, 14, 16-28, Bergstraße 1, 3, 3 a, 5 - 9, 11, 11 a, 13, 13 a, 
15, 17 a-e, Zur Trave 1, 3, 5 a - c, 6, 8, 8 a, 10 - 16, 18, 20, 22, 24, 
26, Hamdorfer Weg 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 sowie Am 
Sportplatz 1-6 a, 8 und 10“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schackendorf hat in 
der Sitzung am 23.02.2023 beschlossen, die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 11 für das Gebiet „Lilienweg 2, 4, 6, 8, 
Altdorf 2, 2 a, 4, 4 a, 6, 6 a, Fahrenkruger Weg 1, 2, Am Born-
kamp 1 - 17, Haupt-straße 6, 6 a, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - 39 a, 
Neukoppel 1, 3-12, 14, 16-28, Bergstraße 1, 3, 3 a, 5 - 9, 11, 11 
a, 13, 13 a, 15, 17 a-e, Zur Trave 1, 3, 5 a - c, 6, 8, 8 a, 10 - 16, 
18, 20, 22, 24, 26, Hamdorfer Weg 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
und 20 sowie Am Sportplatz 1-6 a, 8 und 10“ aufzustellen.
Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem nachfolgenden Über-
sichtsplan.

Ziel der Planung ist die Aufnahme gestalterischer Festset-
zungen und die Konkretisierung bestehender Festsetzungen 
zur Schaffung von Rechtssicherheit.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 wird im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung aufgestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Schackendorf gleichzeitig beschlossen hat von der 

Bekanntmachung der Gemeinde 
Schackendorf
Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 10 für das Gebiet „Hauptstraße 2-4 und 
3- 13 b, Twiete 1-11 und 2-10 sowie Altdorf 1-15 und 8-26“ 
nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der von der Gemeindevertretung Schackendorf in der Sitzung 
am 23.02.2023 gebilligte und zur öffentlichen Auslegung be-
stimmte Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
10 für das Gebiet „Hauptstraße 2-4 und 3- 13 b, Twiete 1-11 
und 2-10 sowie Altdorf 1-15 und 8-26“ sowie der Entwurf der 
Begründung liegen in der Zeit vom

24.04.2023 bis zum 25.05.2023

in der Amtsverwaltung Trave-Land in 23795 Bad Segeberg, 
Waldemar-von-Mohl-Straße 10, Erdgeschoss, Zimmer 10, 
während der Dienststunden öffentlich aus und können dort 
eingesehen werden.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 wird im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung aufgestellt.

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung In-
teressierten die Planunterlagen während der Dienststunden 
einsehen sowie Stellungnahmen hierzu zur Niederschrift oder 
schriftlich abgeben.
Stellungnahmen können auch per E-Mail an nicole.grulich@
amt-trave-land.de abgegeben werden.

Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach 
§ 3 Abs. 2 S.1 BauGB auszulegenden Unterlagen im Internet 
unter der Adresse https://www.amt-trave-land.de/gemeinden/
schackendorfl/bauleitplanung/bebauungsplaene/ eingestellt 
und über das zentrale Internetportal des Landes Schleswig-
Holstein zugänglich.

Sofern Ihnen die Einsichtnahme weder vor Ort noch im In-
ternet möglich ist, können Ihnen die zur öffentlichen Aus-
legung bestimmten Unterlagen auch kurzfristig zugesandt 
werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 10 der Gemeinde Schackendorf unberücksichtigt 
bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abge-
ben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prü-
fung. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB 
(Art. 13 DSGVO), das ebenfalls mit ausliegt.

Diese Auslegung gilt gleichzeitig als Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen nach § 47 f der Gemeindeordnung Schles-
wig-Holstein.

Gemeinde Schackendorf
Der Bürgermeister
gez. Alexander Scheffler

Die Lage des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 10 ergibt sich aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan:
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ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen ent-
nehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei 
der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach dem BauGB (Art. 13 DSGVO), das ebenfalls 
mit ausliegt.

Diese Auslegung gilt gleichzeitig als Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen nach § 47 f der Gemeindeordnung Schles-
wig-Holstein.

Gemeinde Schackendorf
Der Bürgermeister
gez. Alexander Scheffler

Die Lage des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 11 ergibt sich aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan:

 

3. Nachtragssatzung zur Satzung 
über die Entschädigung der in der 
Gemeinde Schackendorf tätigen 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, 
Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter, ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürger und der 
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein und der Landesverordnung über die Entschädigung 
in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung - 
Entsch-VO), der Landesverordnung über die Entschädigung der 
Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellver-
tretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren 
- EntschVOfF) sowie der Richtlinien über die Entschädigung 
von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflicht-
feuerwehren (Entschädigungsrichtlinie - EntschRichtl-fF) wird 
nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 23.02.2023 
folgende 3. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entschädi-
gung der in der Gemeinde Schackendorf tätigen Ehrenbeam-
tinnen und Ehrenbeamten, Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger 
und der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr erlassen:

§ 1
Änderungen
a) § 2 Abs. 3 wird geändert und erhält folgende Fassung:
 Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bür-

gerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterinnen und -vertre-

frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 
Abs. 1 Satz 1 BauGB sowie von der frühzeitigen Unterrichtung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 
4 Abs. 1 BauGB gem. § 13 Abs. 2 BauGB abzusehen.

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Schackendorf, 27.03.2023

Gemeinde Schackendorf
Der Bürgermeister
gez. Alexander Scheffler

Bekanntmachung  
der Gemeinde Schackendorf
Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 11 für das Gebiet „Lilienweg 2, 4, 6, 8, 
Altdorf 2, 2 a, 4, 4 a, 6, 6 a, Fahrenkruger Weg 1, 2, Am Bornkamp 
1 - 17, Haupt-straße 6, 6 a, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - 39 a, Neukoppel 
1, 3-12, 14, 16-28, Bergstraße 1, 3, 3 a, 5 - 9, 11, 11 a, 13, 13 a, 
15, 17 a-e, Zur Trave 1, 3, 5 a - c, 6, 8, 8 a, 10 - 16, 18, 20, 22, 24, 
26, Hamdorfer Weg 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 sowie Am 
Sportplatz 1-6 a, 8 und 10“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der von der Gemeindevertretung Schackendorf in der Sitzung 
am 23.02.2023 gebilligte und zur öffentlichen Auslegung be-
stimmte Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 
für das Gebiet „Lilienweg 2, 4, 6, 8, Altdorf 2, 2 a, 4, 4 a, 6, 6 a, 
Fahrenkruger Weg 1, 2, Am Bornkamp 1 - 17, Haupt-straße 6, 
6 a, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - 39 a, Neukoppel 1, 3-12, 14, 16-28, 
Bergstraße 1, 3, 3 a, 5 - 9, 11, 11 a, 13, 13 a, 15, 17 a-e, Zur 
Trave 1, 3, 5 a - c, 6, 8, 8 a, 10 - 16, 18, 20, 22, 24, 26, Ham-
dorfer Weg 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 sowie Am Sport-
platz 1-6 a, 8 und 10“ sowie der Entwurf der Begründung liegen 
in der Zeit vom

24.04.2023 bis zum 25.05.2023

in der Amtsverwaltung Trave-Land in 23795 Bad Segeberg, 
Waldemar-von-Mohl-Straße 10, Erdgeschoss, Zimmer 10, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus und können dort eingese-
hen werden.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 wird im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung aufgestellt.

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung In-
teressierten die Planunterlagen während der Dienststunden 
einsehen sowie Stellungnahmen hierzu zur Niederschrift oder 
schriftlich abgeben.

Stellungnahmen können auch per E-Mail an nicole.grulich@
amt-trave-land.de abgegeben werden.

Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach 
§ 3 Abs. 2 S.1 BauGB auszulegenden Unterlagen im Internet 
auch unter der Adresse https://www.amt-trave-land.de/gemein-
den/schackendorfl/bauleitplanung/bebauungsplaene/ eingestellt 
und über das zentrale Internetportal des Landes Schleswig-Hol-
stein zugänglich.

Sofern Ihnen die Einsichtnahme weder vor Ort noch im In-
ternet möglich ist, können Ihnen die zur öffentlichen Aus-
legung bestimmten Unterlagen auch kurzfristig zugesandt 
werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 11 der Gemeinde Schackendorf unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
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§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 559.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen 568.800 EUR
einem Jahresüberschuss von - EUR
einem Fehlbetrag von 9.600 EUR

2. im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 541.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 527.600 EUR

3. einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit auf 0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit auf 72.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf - EUR
2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen auf - EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf - EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewie-

senen Stellen auf - Stellen

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 310 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplan-
mäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für de-
ren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der 
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung 
erteilen kann, beträgt 1.000 EUR.

Schieren, 28. März 2023

Hans-Werner Schumacher
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 
liegen im Hause der Amtsverwaltung Trave-Land, Waldemar-
von-Mohl-Straße 10, 23795 Bad Segeberg, zur Einsichtnahme 
während der Dienststunden öffentlich aus.

Bad Segeberg, 28. März 2023

Amt Trave-Land
Der Amtsvorsteher
gez. Hans-Heinrich Jaacks

Termine und Veranstaltungen  
in Schieren
15. April 09.00 Uhr Dorfputz der Gemeinde, 

Treffpunkt Feuerwehrhaus
20. April 10.00 Uhr Tagesfahrt Altes Land, 

Seniorenclub Schieren
21. - 23. April Gartencontainer Kuhlstücken u. 

Feuerwehrhaus, Gemeinde

tern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mit-
gliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung 
des Ehrenamts oder die ehrenamtliche Tätigkeit während 
der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst 
aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewie-
senen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den 
entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil 
zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten 
der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialver-
sicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genann-
ten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die 
Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tä-
tigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen 
Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädi-
gung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage 
des glaubhaft gemachten Verdienstausfalles nach billigem 
Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienst-
ausfallentschädigung je Stunde beträgt 20,00 €.

b) § 2 Abs. 4 wird geändert und erhält folgende Fassung:
 Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tätige Bürge-

rinnen und Bürger, Gemeindevertreterinnen und -vertreter, 
die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder 
von Ausschüssen, die einen Haushalt mit mindestens zwei 
Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden die 
Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehren-
amt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit 
vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit 
gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit 
eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung 
beträgt 20,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung 
nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten 
für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen.

§ 2
In-Kraft-Treten
Diese 3. Nachtragssatzung tritt nach Bekanntgabe in Kraft.

Schackendorf, 20. März 2023

Gemeinde Schackendorf
Der Bürgermeister
gez. Alexander Scheffler

Hinweis:
Die für den 18. April 2023 vorgesehene Sitzung des Finanzaus-
schusses fällt aus.

Amtliche Bekanntmachung des Amtes Trave-Land

Haushaltssatzung der Gemeinde 
Schieren für das Haushaltsjahr 2023
Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig- 
Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom  
09. März 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:
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Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bür-
gerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterinnen und -ver-
tretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden 
Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüs-
sen ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder 
die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Ar-
beitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger 
Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert 
zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeits-
verdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozialversiche-
rung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Ent-
schädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger 
abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen 
selbstständig, so erhalten sie für den durch die Wahrneh-
mung des Ehrenamtes oder durch die ehrenamtliche Tä-
tigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen 
Dienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädi-
gung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage 
des glaubhaft gemachten Verdienstausfalles nach billigem 
Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Ver-
dienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 20,00 €.

c) § 2 Abs. 6 der Satzung wird geändert und erhält folgende 
Fassung:
Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tätige Bürge-
rinnen und Bürger, Gemeindevertreterinnen und -vertreter, 
die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglie-
der und stellvertretenden Mitglieder von Ausschüssen, die 
einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und 
nicht oder weniger als 20 Stunden die Woche erwerbstä-
tig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die eh-
renamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt 
während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf 
Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Ent-
schädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 
20,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach 
Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für ei-
ne Vertretung im Haushalt zu ersetzen.

§ 2
In-Kraft-Treten
Diese 7. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2023 
in Kraft.

Seedorf, 03. April 2023

Gemeinde Seedorf
Der Bürgermeister
gez. Philipp Frank

Achtung: Wasserzähleraustausch
in der Zeit vom 24. April bis 28. April 2023  
von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

In der o. a. Zeit wird die Firma Kahlke Sanitär- und Heizungs-
bau GmbH, Tel. 04551 94823 in der Gemeinde Seedorf den 
nach dem Eichgesetz fälligen Hauswasserzählerwechsel durch-
führen.

Ich bitte darum, Firma Kahlke den freien Zugang zu den Haus-
wasserzählern zu ermöglichen, um zu verhindern, dass hier Ex-
trastunden und Extrakosten anfallen.

Weiter ist zu berücksichtigen, falls bei Ihnen Nebenzähler vor-
handen sind, deren Eichzeit auch abgelaufen ist, diese auf ei-
gene Kosten tauschen zu lassen.

Eine Terminabsprache kann direkt mit Firma Kahlke vereinbart 
werden.

Dies gilt nur für Haushalten die an die öffentlichen Wasser-
versorgung im Bereich Am Markt, Rövkamp, Wiesengrund, 
Schulstraße und Up n Pott angeschlossen sind.

gez. Philipp Frank
Bürgermeister

29. April 14.00 Uhr Konfirmation, Kirchengem. Warder, 
Kirche Warder

30. April 11.15 Uhr Konfirmation, Kirchengem. Warder, 
Kirche Warder

30. April 19.30 Uhr Aufstellen des Maibaumes, 
Gemeinde/Vereine, Feuerwehrhaus

7. Nachtragssatzung zur Satzung 
über die Entschädigung der in 
der Gemeinde Seedorf tätigen 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, 
Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter, ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürger 
und der Mitglieder der freiwilligen 
Feuerwehr
Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Hol-
stein und der Landesverordnung über die Entschädigung in 
kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung - Ent-
schVO), der Landesverordnung über die Entschädigung der 
Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellver-
tretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren 
- EntschVOfF) sowie der Richtlinien über die Entschädigung 
von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflicht-
feuerwehren (Entschädigungsrichtlinie - EntschRichtl-fF) wird 
nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 16.03.2023 
folgende 7. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entschä-
digung der in der Gemeinde Seedorf tätigen Ehrenbeamtinnen 
und Ehrenbeamten, Gemeindevertreterinnen und Gemeinde-
vertreter, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und der 
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr erlassen:

§ 1
Änderungen
a) § 2 Abs. 4 der Satzung wird geändert und erhält folgende 

Fassung:
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende eines Ausschusses 
erhält für jede Sitzung dieses Ausschusses zusätzlich zum 
Sitzungsgeld nach § 2 Abs. 3 eine Entschädigung in Höhe 
von 30,00 €. Im Verhinderungsfall steht diese Entschädi-
gung der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter zu.
Die Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und Aus-
schussmitglieder, die die Erstellung der Niederschrift über-
nommen haben, erhalten neben dem Sitzungsgeld nach § 2 
Abs. 3 eine Entschädigung in Höhe von 30,00 €.
Wenn die Erstellung der Sitzungsniederschrift von stellver-
tretenden Ausschussmitgliedern übernommen wird, bei de-
nen der Vertretungsfall nicht eingetreten ist, erhalten diese 
hierfür eine Aufwandsentschädigung von 30,00 €.

b) § 2 Abs. 5 der Satzung wird geändert und erhält folgende 
Fassung:
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Das Stück war ein riesiger Erfolg. Viele Zuschauerinnen und 
Zuschauer waren begeistert von der Leistung der Kinder. Auch 
die Mitarbeiter der Trave Eventtechnik, die sich um die Licht- 
und Tontechnik kümmerten, waren beeindruckt von der Profes-
sionalität der Kinder.

Da so ein Projekt nur mit vielen helfenden Händen möglich ist, 
bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die dieses großartige 
Event möglich gemacht haben!
Danke! Danke! Danke!

Frau Hingst und Frau Knauft

14.04. - 14.05. Spendensammlung des Vogelschießenverein 
Strukdorf

„Alles schön macht  
der Mai …“
Zusammen mit allen Strukdorferinnen und Strukdorfern möch-
ten wir unseren Spiel- und Sportplatz wieder auf Vordermann 
bringen - mit einem neuen Anstrich für´s Karussell, einer neuen 
Sandkiste, frischem Sand, der Unkraut-Befreiung der Wege und 
was sonst so anfällt!

Wir möchten hiermit alle motivierten Mithelfenden am Samstag, 
den 06. Mai 2023 ab 10:00 Uhr zum Sportplatz einladen.

Natürlich ist für Verpflegung gesorgt - fleißiges Anpacken be-
darf einer angemessenen Stärkung.

Für die bessere Planung bitten wir um Rückmeldung bis zum 
28.04.23 bei Katharina Specht (01520 2721277), gern auch per 
WhatsApp.

Wer kann und möchte, ist außerdem herzlich dazu eingela-
den, Ausrüstung wie Gartenhandschuhe, Harke, Fugenkratzer, 
Schaufel und Schubkarre mitzubringen.

Vielen Dank im Voraus! Wir freuen uns,

Euer Vorstand

Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Traventhal am Donnerstag, 27.04.2023 um 19:00 Uhr, im Dör-
phuus Traventhal, Schulberg 4, 23795 Traventhal statt.

An alle Vermieter von Ferienwohnungen und 
Ferienhäusern 
sowie Campingplatzbetreiber und Betreiber von 
Wohnmobilstellplätzen 
 
Die Gemeinde Seedorf hat eine neue Internetseite! 
 
Die Seite ist für Einwohnerinnen und Einwohner 
ebenso geeignet wie für Besucher der Gemeinde und 
Touristen. 
Für alle Urlaubssuchenden möchten wir gern eine 
Übersicht über Ferienhäuser und -wohnungen sowie 
über Campingmöglichkeiten und Wohnmobilstellplätze 
geben. 
Gern verlinken wir auch zu einer eigenen Homepage. 
Sollten Sie Interesse haben, senden Sie gern eine E-
Mail an post@gemeinde-seedorf.de oder melden sich 
telefonisch bei Petra Wede, Tel. 04555-719925. 
 
Wir freuen uns über viele Antworten. 
 
Steffen Gloe - Gerd Lentföhr - Niklas Wede - Petra Wede 
Homepage-Arbeitsgruppe 

Kleiner Tag ganz groß
Viertklässlerinnen und Viertklässler begeisterten  
das Publikum

Am 18. und 19. März 2023 führten die Kinder der Klasse 4 der 
Grundschule Schlamersdorf unter der Leitung von Frau Hingst 
und Frau Knauft nach langer Corona-Pause endlich wieder ein 
Theaterstück auf der großen Bühne in der Turnhalle auf. Musi-
kalisch wurden sie von Herrn Werner unterstützt, der auch die 
Chor-AG der dritten Klassen leitete.

Das Musical „Der kleine Tag“ (nach Rolf Zuckowski, Wolfram 
Eicke, Hans Niehaus) spielt teils im Lichtreich und teils auf der 
Erde. So gab es viele Szenenwechsel. Die Viertklässlerinnen 
und Viertklässler bauten aber nicht nur das Bühnenbild selbst-
ständig um, sondern stellten sich auch der Herausforderung mit 
27 Kindern über 60 verschiedene Rollen zu besetzen.
Geprobt hatte die 4. Klasse in 
diesem Schuljahr immer don-
nerstags in den letzten beiden 
Stunden. Im Laufe der Zeit und 
vor allem in den probeninten-
siven 3 letzten Wochen entstand 
so ein großartig gespieltes Stück 
auf der Bühne. Die Kinder wuch-
sen über sich hinaus und zusammen mit dem Chor und Herrn 
Werner entstand ein sehr gelungenes Werk.

Fotos: Frau Knauft und Frau Theiß-Ledermann
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Weiter ist zu berücksichtigen, falls bei Ihnen Nebenzähler vor-
handen sind, deren Eichzeit auch abgelaufen ist, diese auf ei-
gene Kosten tauschen zu lassen.

Eine Terminabsprache kann direkt mit Firma Zurlage vereinbart 
werden.

gez. Bernd Sulimma
Bürgermeister

19. April 14.30 Uhr Bingo des SoVD Geschendorf-Westerrade 
im Dorfhaus in Weede

20. April 14.30 Uhr Bingo des Sozialverbandes 
im Gemeindehaus

29. April Konfirmationen
30. April Konfirmationen
30. April CDU-Maikäfersammeln u. Aufstellen 

d. Maibaumes, 
Alte Schule/Kindergarten

19. April 14.30 Uhr Bingo des SoVD Geschendorf-Westerrade 
im Dorfhaus in Weede

20. April 9.00 Uhr Tagesausflug des Seniorenclub Pronstorf, 
Besichtigung Landeshauptstadt Kiel

29. April Pullen Trecker-Treck in Westerrade

          

Die FC St. Pauli-Rabauken zu Gast 
beim SV Schwarz-Weiß Westerrade
Während der Schulferien haben alle Mädchen und Jungen zwi-
schen 6 und 13 Jahren vom 24. Juli 2023 bis 28. Juli 2023 
die Möglichkeit, sich wie ein richtiger Fußballprofi zu fühlen. Für 
189 € erhält jeder Teilnehmer eine FC St. Pauli Rabauken-Aus-
rüstung (diese besteht aus einem tollen Trikotsatz der Fußball-
schule mit eigenem Wunschnamen und -nummer, einem Sport-
beutel, einer Trinkflasche und einigen Kleinigkeiten). Darüber 

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähig-

keit
2 Genehmigung der Niederschrift vom 23.02.2023
3 Verleihung der Eigenschaft zum Ehrenbürgermeister
4 Einwohnerfragezeit Teil I
5 Berichte
6 Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 

der Gemeinde Traventhal für das Gebiet „Landgestüt“
- Abwägung über die im Rahmen der Behördenbeteili-

gung, der Abstimmung mit den Nachbargemeinden und 
der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnah-
men sowie erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

7 Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen 
Feuerwehr Traventhal

8 Beratung und Beschlussfassung Standort Neubau Feuer-
wehrhaus

9 Einwohnerfragezeit Teil II
10 Verschiedenes

Voraussichtlich nichtöffentlich
11 Beratung und Beschlussfassung Pachtvertrag Schützen-

heim

Öffentlicher Teil
12 Evtl. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse

Udo Bardowicks
Der Bürgermeister

18. April 14.30 Uhr Kartenspielgruppe im DGH

Achtung: Wasserzähleraustausch
in der Zeit vom 02. Mai bis 02. Juni 2023  
on 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

In der o. a. Zeit wird die Firma Eicke Zurlage Sanitär- und Hei-
zungstechnik, Mielsdorfer Dorfstraße 32, 23795 Weede OT 
Mielsdorf, Tel. 0170 - 311 62 54 in der Gemeinde Weede den 
nach dem Eichgesetz fälligen Hauswasserzählerwechsel durch-
führen.

Ich bitte darum, Firma Zurlage den freien Zugang zu den Haus-
wasserzählern zu ermöglichen, um zu verhindern, dass hier Ex-
trastunden und Extrakosten anfallen.
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23. April
10.00 Uhr Geburtstagsgottesdienst, Pn. Karopka
30. April
10.00 Uhr Gottesdienst, P. Voß

Versöhnerkirche

29. April
18.00 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl, Pn. Hoffmann

Kirchengemeinde Neuengörs
Sonntag, 23. April
10.00 Uhr Gottesdienst, Pn. Dreßler
Freitag, 28. April
19.00 Uhr Konfirmationsabendmahl, Pn. Dreßler, Ehepaar 

Rusch

Kirchengemeinde Pronstorf
Sonntag, 23. April
09.30 Uhr Gottesdienst, anschl. Kirchenkaffee, P. Lübbert

Kirche Schlamersdorf
Jeden Montag von 10:45 Uhr bis 12:15 Uhr findet im Gemein-
dehaus unser Eltern-Kind-Treff statt für Kinder von 0-3 und ihre 
Eltern.

Sonntag, 23. April
10.00 Uhr Gottesdienst, im Anschluss Kirchkaffee
Donnerstag, 27. April
19.30 Uhr Glaubensgesprächskreis im Gemeindehaus
Freitag, 28. April
18.00 Uhr Abendmahlsandacht zur Konfirmation

Kirchengemeinde Sarau
Sonntag, 16. April
10.00 Uhr „Lütt Kark“ für Kinder und alle, die mitmachen 

möchten, Anja Schröder
Sonntag, 23. April
10.00 Uhr Offene Kirche und Kirchenkaffee

Kirchengemeinde Warder
Sonntag, 16. April
11.15 Uhr Gottesdienst mit Pn. Laura Roth
Sonntag, 23. April
11.15 Uhr Gottesdienst mit P. Gerhard Pfau
Freitag, 28. April
18.00 Uhr Abendmahl-Gottesdienst zur Konfirmation

Katholische Pfarrei Sankt Johannes
St. Johannes der Täufer, Bad Segeberg

sonntags
09.00 Uhr Heilige Messe

St. Josef, Trappenkamp

sonntags
11.00 Uhr Heilige Messe

St. Adalbert, Wahlstedt

samstags
18.00 Uhr Heilige Messe

An jedem letzten Sonntag im Monat findet in der St. Adalbert-
Kirche in Wahlstedt um 16.00 Uhr ein Gottesdienst in portugie-
sischer Sprache statt.

hinaus können sich die Teilnehmer in der Zeit von 9.30 Uhr bis 
16.00 Uhr auf ein spannendes Fußballtraining von qualifizierten 
Jugendtrainern sowie die ein oder andere tolle Überraschung 
und jeden Tag ausreichend Getränke und ein warmes Mittages-
sen freuen.
Die Fußballschule ist für die Teilnehmer die Möglichkeit, die 
Welt eines Fußballprofis kennen zu lernen. Teamgeist, soziale 
Kompetenzen, Fairness, Respekt und Toleranz sind hierbei 
wichtige Werte und deren Vermittlung Ziele der Fußballschule. 
Alle Kinder erwartet jede Menge Spaß, Fußball und natürlich 
der FC St. Pauli, d. h. neben dem Training mit dem runden Le-
der haben wir uns eine Menge Aktivitäten rund um den Fußball 
und den FC St. Pauli ausgedacht. Die Anmeldung ist über das 
Internet möglich, unter der Adresse www.rabauken.fcstpauli.
com finden Sie alle relevanten Informationen.
Wir freuen uns auf Euch!

Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung der Verbandsversammlung des Kinder-
garten-Zweckverbandes Neuengörs am Mittwoch, 19.04.2023 
um 19:00 Uhr, im Feuerwehrhaus Neuengörs, Weeder Straße 
2, 23818 Neuengörs statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-

keit
2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung 

vom 24.11.2022
3 Personalkosten bei der Rasselbande
4 Spielgerät für das Außengelände
5 Verschiedenes

Thies Ehlers
Der Verbandsvorsteher

Kirchengemeinde Segeberg
Musik zur Marktzeit

sonnabends um 11.00 Uhr in der Marienkirche
Abwechslungsreiche Konzerte mit etwa 30 Minuten Dauer
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über eine Spende für die ge-
meindliche Kirchenmusik.

15. April Posaunenchor der Kirchengemeinde spielt ein ab-
wechslungsreiches Programm unter der Leitung 
von Ulrike Henning

22. April Der Chor „Come2light“ aus Seth gestaltet unter 
der Leitung von Bettina Baasner ein popularmusi-
kalisches Programm.

29. April Das Ensemble „Querbeer spielt mit Schülerinnen 
der Kreismusikschule Segeberg Bearbeitungen für 
Querflöten unter der Leitung von Stephanie Lang.

16. April
10.00 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der Kinderbibelwo-

che, P. Schulenburg
19. April
19.00 Uhr Friedensandacht, Pn. Karopka



Nummer 08/Woche 15/Seite: 39 Uns Dörper  14. April 2023

Gemeinsam wieder in die Reviere!
Hegeplaketten an Jungjäger für Vater und Sohn

Gut 50 Jägerinnen und Jäger begrüßte Hegeringleiter Hans-
Jürgen Hamann im neuen Weeder Gemeindehaus zur Hege-
ringversammlung mit Trophäenschau.
Mit einem Rückblick auf viele Aktivitäten im Hegering eröffnete 
Hamann die Versammlung.
Sein besonderes Augenmerk gilt der Fallenjagd. Wenn man be-
denkt, dass in Schleswig-Holstein alleine in den letzten beiden 
Jagdjahren 33.000 Füchse und über 20.000 Marderhunde ge-
streckt wurden, wird es höchste Zeit, zum Wohle der Vogelwelt 
und des Niederwildes, noch etwas aktiver zu werden. Auch der 
Waschbär ist auf dem Vormarsch!
Die Untere Naturschutzbehörde und die Kreisjägerschaft haben 
jetzt die Förderung von Koffer- und Rohrfallen mit in die Lei-
stungsvereinbarung aufgenommen. Die erste Fallenlieferung ist 
jetzt in die Reviere verteilt worden.
Gespannt wird die Entwicklung in den nächsten Jahren erwar-
tet.
Mit dem Streckenbericht des letzten Jagdjahres fuhr Hamann 
fort. Ein überhöhter Eingriff im Vorjahr in den Damwildbestand 
ließ die Strecke auf nur noch 43 Stück schrumpfen. Eine etwas 
zurückhaltende Bejagung in den Feldrevieren trug auch dazu 
bei. Die Entwicklung des Bestandes muss jetzt verstärkt im Au-
ge behalten werden!
Es wurden nur 9 Wildschweine erlegt. Scharfe Bejagung auf-
grund der afrikanischen Schweinepest und die Trockenheit im 
letzten Sommer und Herbst machten das Schwarzwild rar.
Mit 234 Stück Rehwild bewegt sich die Strecke auf dem üb-
lichen Niveau. Leider fallen immer noch 80 Rehe dem Verkehr 
zum Opfer.
Coronabedingt konnten erst jetzt die ersten, gemeinsamen zag-
haften Hasenjagden wieder stattfinden. 48 Langohren wurden 
erbeutet. 55 Hasen ließen ihr Leben aber leider auch auf der 
Straße. 22 Kaninchen fielen der Myxomatose und der RHD 
(Chinaseuche) zum Opfer. Nur 3 Fasane, 5 Graugänse, 8 
Waldschnepfen und 202 Stockenten wurden erlegt.
Die Raubwildbejagung erbrachte eine Strecke von 56 Füchsen, 
25 Marderhunden, 27 Steinmarder, 4 Baummarder,17 Dachse, 
5 Iltisse, 2 Waschbären und 13 verwilderte Katzen.
Auch der Nutria ist in den Revieren angekommen. 3 Stück wur-
den erlegt.
Der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Oliver Jürgens und Mike 
Albrecht von der Unteren Jagdbehörde sowie der Kreisjäger-
meister Klaus Rathje hielten Ihre Berichte über aktuelles und 
über wichtige Neuerungen. Die Verschärfung des Waffenrechts 
und die Verwendung von bleihaltiger Munition bei der Jagd und 
auf dem Schießstand fordert die Jägerschaft auch hinsichtlich 
der Zuverlässigkeit. Der Umgang mit dem Wolf steht im Fokus. 
Momentan treiben die Wölfe im nördlichen Teil des Kreises ihr 
Unwesen und sorgen durch viele Risse von Damwild für Auf-
sehen. Die Wald-Wild Situation wurde hinsichtlich der Bejagung 
erläutert. Die Vorgehensweise, die hier teilweise in den Forsten 
an den Tag gelegt wird, beunruhigt die Jägerschaft. Hier gilt es 
eine vernünftige und gemeinsame Umgangsweise mit unserem 
Wild zu finden.
Es wurde noch auf die Messe „OUTDOOR“ in Neumünster Mit-
te April hingewiesen. Alles rund um Natur, Jagd und Fischerei 
wird dargeboten. Es gibt vieles zu entdecken und ein Besuch 
lohnt sich!
Für lange Mitgliedschaft im Landesjagdverband wurde Heinz 
Gosch aus Altengörs für 65 Jahre, Reinhard Rogsch aus Bah-
renhof und Werner Schlätel aus Neuengörs für 50 Jahre und 
Olaf Winkelmann, Revier Söhren für 40 Jahre geehrt.
Für die beste Hundeprüfung mit seiner Weimeraner Langhaar-
hündin erhielt Michael Schlätel die Ehrentafel des Hegeringes. 
Er bewertete auch die Rehwildtrophäen. Die Rehgehörne blie-
ben weit hinter der Qualität der letzten Jahre zurück. Trotzdem 
wurden einige Hegeplaketten vergeben. Was nicht oft vor-
kommt ist, daß Vater und Sohn beide eine verliehen bekom-

Jahreshauptversammlung  
des MSC Eilsdorf e.V. im ADAC  
am 12. März 2023 im Clublokal  
„Alter Bahnhof“ in Blunk
Am 12.03.2023 fand im Clublokal „Alter Bahnhof“ in Blunk die 
jährliche Mitgliederversammlung des MSC Eilsdorf e.V. mit vie-
len Mitgliedern und Gästen statt.
Zurzeit gehören dem Verein 63 Mitglieder an (davon 41 im 
ADAC).
In seinem Jahresrückblick geht der 1. Vorsitzende auf einige 
herausragende Termine des vergangenen Jahres ein:
Das Oldtimertreffen auf der Rennkoppel und die Oldtimerrallye 
des AMSC - SE: Start beim Autohaus Senger und Ziel auf dem 
Gutshof in Prontorf als Einweiser / Posten und Moderator. Die 
Classic Car Charity des ADAC - SH als Einweiser in der nähe 
von Wrangels, sowie Steckenposten / Absperrung bei der Ral-
lye Atlantis.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden zwei Mitglieder 
für jahrelange Zugehörigkeit im Verein geehrt. Dierk E. Seeburg 
(links im Bild) erhielt für 50 Jahre Treue im ADAC die Nadel und 
Helma Fick (rechts im Bild) für 25 Jahre Vereintreue die gol-
dene Ehrennadel des MSC.

Weiterer Punkt der Tagesordnung waren die Wahlen:
1. Vorsitzender - Wiederwahl Hugo Schoer, stellv. Kassenwartin 
- Andrea Klein, Sportwart - Ulrich Kannecht, Rechnungsprüfer: 
Andreas Schröder
Delegierte zur ADAC-Mitgliederversammlung in Lübeck: Petra 
Kannecht, Ersatz: Rolf Klein

Ein besonderer Dank geht an diesem Abend auch an die Fami-
lie von Ohlen vom Clublokal „Alter Bahnhof“ in Blunk.

Neue Termine:
26.03. Einlass ADAC-Mitgliederversammlung in SE. Fahrradral-
lye des MSC am 1. Mai.
Start in Geschendorf 13.00 Uhr, Ziel in Westerrade gegen 15.30 
Uhr. Preisskat, Wakenitzfahrt, das Unterstützen anderer Clubs, 
besonders im Mai, das Oldtimertreffen und die Oldtimerfahrt 
das AMSC SE sowie im Oktober die Atlantis Rallye.
Der Verein lies die Versammlung bei einem leckeren Essen 
ausklingen.



Nummer 08/Woche 15/Seite: 40 Uns Dörper  14. April 2023

v. l. Werner Schlätel und Olaf Winkelmann werden von Oliver 
Jürgens und Klaus Ratje geehrt

men. Torsten und Tim Gräper aus Bad Segeberg, im letzten 
Jahr erst die Jägerprüfung absolviert, konnten im Revier Klein 
Gladebrügge jeweils Ihren ersten Rehbock erlegen. Vater Tor-
sten einen älteren, schwer anzusprechenden und Sohn Tim ei-
nen überalten sehr heimlichen Rehbock. Manfred Schwark aus 
Weede erlegte zwei abnorme Rehböcke und erhielt auch eine 
Medaille. Fried David aus Dreggers erlegte in seinem Revier 
einen sehr alten und dennoch hochkapitalen Damhirsch. Auch 
diese Trophäe ziert jetzt eine Plakete.

Hans-Jürgen Hamann

v. l. Fried David bekommt vom Kreisjägermeister die Damwild-
hegeplakette

Michael Schlätel verleiht die Hegeplakette an Torsten Gräper

Michael Schlätel erhält die Ehrentafel von Hundeobfrau Steffi 
Hausser
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In Sachen
Werbung
berate ich 
Sie gern.

SIEGBERT KELL
Telefon  039931 579-26
E-Mail  s.kell@wittich-sietow.de

LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9
17209 Sietow

www.wittich-sietow.de

Rosen, Rosen, Rosen
- in 800 Sorten -

• Engl. Rosen, franz Duftrosen, historische Rosen
• und vieles mehr gibt es bei

Bernd Abel 
Pflanzenhandel
23823 Seekamp (bei Hutzfeld)
Eutiner Straße 21
Tel. 0 45 55 / 2 46
Fax 0 45 55 / 71 40 86

MEIN FACHMANN
immer für mich da

✓ Kompetenz
✓ Service
✓ Qualität

So wird der Garten attraktiv für Menschen und Tiere
Ein nachhaltiger Garten erfreut nicht nur den Besitzer, sondern 
bietet auch der Insekten- und Tierwelt Lebens- und Rückzugsraum. 
Schon mit vergleichsweise einfachen Mitteln lässt sich der Garten 
ökologisch aufwerten. Blühstreifen aus einheimischen Blühpflan-
zen rings um den Rasen sind zum Beispiel für Bienen & Co. wert-
voll, erklärt Stihl-Gartenexperte Jens Gärtner: Gartenbesitzer 
können damit zu einem intakten Mini-Biotop beitragen und gleich-
zeitig möglichen Schädlingsproblemen vorbeugen. Vögel freuen 
sich über Nisthilfen und Wasserstellen – mit geeigneten Lande-

plätzen sind die auch für Insekten attraktiv. Für Igel und andere 
Kleintiere stellen Laub- und Reisighaufen Rückzugsorte und ein 
willkommenes Winterquartier dar. djd 68893n

 Foto: djd/STIHL
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Herbert Hintz GmbH · Grönwohlder Weg 4 · 23813 Nehms
Tel. 04555 - 423 · E-Mail: herberthintz@t-online.de

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

LINUS WITTICH Medien KG

z. Hd. Herrn Groß | Röbeler Straße 9 | 17209 Sietow
Tel. 039931 579-0 | bewerbung@wittich-sietow.de www.wittich-sietow.de

■  Mitarbeiter*in (m/w/d) für die Redaktion
im Bereich Texterfassung

■  Mitarbeiter*in (m/w/d) für den Verkauf
im Innen- und Außendienst

■  Mitarbeiter*in (m/w/d) für die Anzeigen- und Kreativabteilung

Für unseren Standort in Sietow suchen wir ab sofort eine*n

Kennen Sie schon Ihren neuen Arbeitgeber

LINUS WITTICH?
über 1.000 Mitarbeiter

12 Verlags- und Druckstandorte 
in Deutschland und Österreich

über 1.000 verschiedene 
Amts- und Mitteilungsblätter

Erfahrung aus über 
60 Jahren Tradition

ca. 5,8 Mio. Haushalte 

große Produktvielfalt 
print & digital 

Werden Sie Teil unseres Teams! Wir freuen uns darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen. 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

LINUS WITTICH?
über 1.000 verschiedene 
Amts- und Mitteilungsblätter

ca. 5,8 Mio. Haushalte 

BAD NEUENAHR-AHRWEILER

FÖHREN

HÖHR-GRENZHAUSEN

HOCHFILZEN

MARQUARTSTEIN

FORCHHEIM

HERBSTEIN

FRITZLAR

LANGEWIESEN

HERZBERG

WINSEN

SIETOW

ÖSTERREICH

Diese Firmen-Infos 
müssen Bewerber kennen
Einige Bewerber fahren die Strategie, möglichst viele Bewerbungen 
willkürlich an Unternehmen zu versenden. Doch so riskieren sie, 
von Personalern sofort aussortiert zu werden. Bei der Formulierung 
des Anschreibens sollte der Bewerber genau recherchierte Info 
einfließen lassen. Der Bewerber kann ehrlich schreiben, weshalb 
er sich bei genau diesem Unternehmen bewirbt. Wer diese Hürden 
gemeistert hat, kommt zum Vorstellungsgespräch. Damit ist die 
Recherchearbeit nicht beendet. Denn nun stellt sich die Frage, wie 
sich der Bewerber für das persönliche Kennenlernen kleidet.
In jedem Unternehmen gibt es eine Art ungeschriebenen Dresscode, 
den es herauszufinden gilt.
Der letzte wichtige Punkt im Zusammenhang mit der Recherche 
sind die Bewerberfragen. Im Vorstellungsgespräch kann der Be-
werber punkten, wenn er oder Sie die richtigen Fragen stellt.
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Hamburger Str. 22 · 23795 Bad Segeberg
Tel. 04551 - 9939472 · Hiesler@web.de

Di.-Fr.: 8.30-18.00 Uhr, Sa.: 8.30-14.00 Uhr

Herzlich willkommen
Ihr Hiesler Hör Technik Team

Zeit für Ohren!

Hörgeräte • Tinnitus • Gehörschutz
Am Markt 7 · 23795 Bad Segeberg

Eingang Kuck mal·Tel. 0 45 51-94 47 94

und Ihr Ohr bleibt fit

Hörgeräte · Tinnitus · Hörtest mit Beratung

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Ohren, 
wir machen es auch

Terminabsprache unter
Tel. 04551 99 39 4 72

Es gelten für alle die gängigen  
Hygieneregeln und  

das Tragen einer Maske.
Sollten Sie erkranken,  

bleiben Sie bitte zu Hause.
Rufen Sie uns an, gerne senden  

wir Ihnen Batterien und  
Reinigungsmittel zu.

Kurhausstraße 7 • 23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551-3717 • www.loewenapotheke-segeberg.de

Löwen Apotheke

unser Service: 
Hausbesuche·  Lieferung frei Haus  

Rezeptservice u. v. m.

Ihr Partner für Gesundheit in Bad Segeberg

Wir kaufen für den Export
Gebr.-Wagen aller Art, PKW, LKW,
Busse, gepflegt u. m. Mängeln, auch
Unfallfahrzeuge, Ankauf von Schrott-

fahrzeugen bis 100 Euro.
Sofort Bargeld, 24h, auch Sonntag,
Hinter den Kirschkaten 69, Lübeck,

AUTOGALERIE LÜBECK

Peterhof 6, Lübeck (A20 Genin) 

Wir kaufen für den Export
Gebr.-Wagen aller Art, PKW, LKW, Busse, 

gepflegt u. m. Mängeln, auch Unfallfahrzeuge, 
Sofort Bargeld, 24h, auch Sonntag, 

Peterhof 6, Lübeck (A20 Genin) 
Autoverwertung Abholung & Abmeldung kostenlos

Tel. 0451/2968460 o. 0176/24328968

Start in den 

AUTOfrühlingfrühling

GeGesundheitsundheit
wichtiger denn je

(akz-o) Wer hat das nicht schon einmal selber erlebt. Auf nasser Straße 
bricht plötzlich der Wagen aus. Schrecksekunden sind dann angesagt 
und fast jeder weiß, dass er diesen „Höllenritt“, der leicht zu Unfällen 
führen kann, den nicht mehr verkehrsgerechten Reifen an seinem 
Fahrzeug zu verdanken hat. Das muss nicht sein und die schlechte 
Bereifung auf höhere Kosten zu schieben wäre leichtsinnig. Außerdem, 
so der Automobilclub von Deutschland e. V. (AvD), riskiert jeder mit 
einer nicht den Straßenverhältnissen angepassten Bereifung ein saf-
tiges Bußgeld. Wer mit Profiltiefen unter drei bis vier Millimetern fährt, 
sollte an einen Reifenwechsel denken, denn mit diesen Werten nimmt 
die Griffigkeit und damit die Fahrsicherheit spürbar ab, rät der AvD. 

Und die Kosten? Diese können mit dem richtigen Reifen-Händler in 
Grenzen gehalten werden. Es gibt günstige Markenreifen zum Selber-
wechseln auch für den kleinen Geldbeutel (www.autodoc.de). Selbst 
das passende Werkzeug, z. B. Wagenheber, Drehmomentschlüssel 
bzw. Radkreuz, gibt es im Programm dieses Autoteile-Onlinehändlers 
mit den erschwinglichen Preisen. Im Internet oder direkt bei Autodoc 
gibt es auch die passenden Anleitungen zum Reifenwechsel, egal ob 
Sommer-, Winter- oder Allwetterreifen.

Die Zeit ist reif für einen Reifenwechsel - Und der muss keine Frage des Geldbeutels sein

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160 www.wm-aw.de Fa

Titan kommt nun auch im Ohr zum Einsatz
Titan ist in der Medizintechnik sehr 
beliebt. Es wird vom menschlichen 
Körper problemlos angenommen. 
Es ist nur halb so schwer wie Stahl 
und dennoch sehr belastbar. Und 
es verändert seine Eigenschaften 
nicht, wenn es mit Flüssigkeiten 
oder anderen Absonderungen in 
Kontakt gerät. Dies kommt Titan 
beim Einsatz im Ohr zugute. Als 
Otoplastiken werden die Verbin-
dungsstücke zwischen dem Ohr 
und der Hörtechnik bezeichnet. 
Herkömmliche Otoplastiken wer-
den bereits nach kurzer Zeit von 
Ohrenschmalz angegriffen. Sie 
können vergilben, die Hygiene im 
Ohr nimmt ab, das Entzündungs-
risiko steigt.
Titan-Otoplastiken hingegen blei-
ben weitgehend makellos und 
sorgen dauerhaft für eine hypoal-
lergene Umgebung im Gehörgang. 
Infos www.hoerluchs.com  djd

Kfz.-Service
Reparaturen aller Art

Thimo Jütting
Kfz.-Mechanikermeister

Bahnhofstraße 61 · 23815 Westerrade
Tel.: 0 45 53/98 98 73 · www.kfz-juetting.de

Hier schraubt der

Meister noch selbst!
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www.bautrocknung-petersen.de

Ist mit Ihrem Dach noch
alles in Ordnung?

• Flachdachaufstockung
• Dachneueindeckung
• Dachstühle
• Dachgeschossausbauten

Von Anfang bis 
Ende alles in 
einer Hand!

Hamdorf Holzbau GmbH & Co KG
Segeberger Straße 51 · 23795 Fahrenkrug 

Tel. 04551/1225 · Fax 04551/6252
www.zimmerei-hamdorf.de

Ist mit Ihrem Dach noch
alles in Ordnung?

• Flachdachaufstockung
• Dachneueindeckung
• Dachstühle
• Dachgeschossausbauten

Von Anfang bis 
Ende alles in 
einer Hand!

Hans-Heinrich Hamdorf · Zimmermeister
Segeberger Straße 51 · 23795 Fahrenkrug 

Tel. 04551/1225 · Fax 04551/6252
www.zimmerei-hamdorf.de

MEIN FACHMANN
immer für mich da

✓ Kompetenz
✓ Service
✓ Qualität

ukannecht@t-online.de

Dachdeckermeister hat noch Termine frei. 

Dacharbeiten jeglicher Art.  

Dachreinigung und Beschichtung.

Flachdach | Schiefer | Dachrinnenmontage | u.s.w. 

Tel.: 01712681866 | 040 8090344144  
www.haeder-dach.de

So werden Keller oder Dachgeschoss zum Homeoffice
Viele Prognosen gehen davon aus, dass ein deutlicher Anteil 
an Büro-Arbeitszeit auch zukünftig im Homeoffice bleibt. Damit 
steigt der Platzbedarf in den eigenen vier Wänden – dauerhaft 
am Küchentisch oder im Wohnzimmer wollen die wenigsten 
arbeiten. So rücken Nebenräume wieder in den Fokus, zum 
Beispiel der unausgebaute Dachboden oder ein wenig genutz-
ter Kellerraum. Heimwerker können das oft in Eigenregie stem-
men. Gerade im Altbau bewähren sich dabei Leichtbauplatten 
wie VeroBoard Rapid. Sie lassen sich einfach verarbeiten und 
sorgen für ein behagliches Raumklima. Zum Einziehen von 
Wänden und zur Verkleidung von Decken und Dachschrägen 
genügt es, eine stabile Unterkonstruktion zu errichten (aus Holz 
oder Metall) und darauf die passenden Platten zu montieren. 
Um kaltes Abstrahlen bestehender Massivwände zu reduzieren, 
wird die Platte einfach direkt auf vorhandenes Mauerwerk auf-
geklebt. Dafür bieten sich offenporige, mineralische Platten an: 
Sie sind besonders leicht und nicht so feuchteempfindlich wie 
etwa Platten auf Gipsbasis. spp-o

Foto: Verotec/akz-o

Immer gut beraten!


